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1. Planungsanlass  

Aus der Geschichte des Weinbaus heraus bietet sich mit der Anlage eines Weinberges in der 

Region Bernburg die Chance, dieses Kulturlandschaftselement neu zu entdecken und als Inspi-

rationsquelle für wirtschaftliche und gesellschaftliche Aktivitäten zu nutzen. 

Die Hochschule Anhalt möchte gemeinsam mit der Stadt Bernburg (Saale) einen Lehr- und De-

monstrationsweinberg in unmittelbarer Nachbarschaft zu historischen Weinbergarealen etab-

lieren. Dieser soll sowohl historische und traditionelle als auch zeitgemäße und zukunftswei-

sende Elemente rund um das Thema Wein enthalten.  

 

Grundsätzlich sind Weinbaubetriebe gleichzeitig Landwirtschaftsbetriebe und bei Erfüllung be-

stimmter Voraussetzungen im planungsrechtlichen Außenbereich privilegierte Vorhaben nach 

§ 35 (1) Baugesetzbuch (BauGB). Eine Privilegierung liegt vor, wenn es sich um einen landwirt-

schaftlichen Betrieb im Sinne des BauGB handelt, der ein mit einem Mindestmaß an Umfang 

(Fläche, Ertrag) betriebenes, auf Dauer (für mehr als eine Generation) gedachtes und wirt-

schaftlich lebensfähiges Unternehmen (keine Verluste auf Dauer) darstellt. 

Der geplante Lehr- und Demonstrationsweinberg erfüllt nicht die Voraussetzungen für eine 
Privilegierung nach § 35 (1) BauGB. Die planungsrechtliche Zulässigkeit der baulichen Anlagen 

erfordert eine verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan). 

Mit der Planung sollen die planerischen Voraussetzungen zur Nutzung von bisher im Außenbe-

reich gelegenen Flächen als Weinbergareal vorbereitet und so langfristig die Attraktivität der 

Stadt Bernburg (Saale) in Bezug auf Tourismus, Freizeit und Erholung erhöht werden. 

 

Der Bebauungsplan Nr. 91, Kennwort: „Sondergebiet für einen Lehr- und Demonstrationswein-

berg an der Magdeburger Straße und der Straße Weinberg“ enthält Festsetzungen, die nicht 

den ursprünglichen Darstellungen des Gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Verwaltungs-

gemeinschaft Bernburg für die Stadt Bernburg (Saale) mit Ortsteil Aderstedt und die Gemeinde 

Gröna (GFNP) entsprachen und damit das Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB ver-

letzten. Gemäß Entwicklungsgebot ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu prüfen, ob 

die beabsichtigten Bebauungsplanungen aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

entwickelt werden können. Entspricht der Bebauungsplan inhaltlich nicht den Darstellungen 

des Flächennutzungsplanes im Sinne des Entwicklungsgebotes, so muss dieser gleichzeitig ge-

ändert werden. Dies erfolgte mit der 5. Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplanes 

der Verwaltungsgemeinschaft Bernburg für die Stadt Bernburg (Saale) mit Ortsteil Aderstedt 

und die Gemeinde Gröna. Die Genehmigung der 5. Änderung des Gemeinsamen Flächennut-

zungsplanes wurde mit Verfügung des Salzlandkreises vom 13.03.2018 erteilt. 

 

Gemäß § 233 Abs. 1 BauGB werden Verfahren nach diesem Gesetz, die vor dem Inkrafttreten 

einer Gesetzesänderung förmlich eingeleitet worden sind, nach den bisher geltenden Rechts-

vorschriften abgeschlossen. Mit der Städtebaunovelle 2017 wurde der neue § 245c eingefügt, 

der die Überleitungsvorschriften neu definiert. Es können nur noch Bebauungspläne nach den 

alten Regelungen des BauGB abgeschlossen werden, die förmlich vor dem 13.05.2017 eingelei-

tet worden sind und wenn die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange nach § 3 Absatz 1 Satz 1 BauGB vor dem 16.05.2017 eingeleitet worden ist. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 09.03.2017 gefasst, die frühzeitige Beteiligung der Behör-

den und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 Absatz 1 Satz 1 BauGB jedoch erst 

am 15.01.2018 eingeleitet. Der Abschluss des Verfahrens nach altem Recht war deshalb nicht 

möglich und wurde nach neuem Recht zu Ende gebracht. 
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2. Abgrenzung und Beschreibung des Gebietes 

Der Geltungsbereich mit einer Größe von 28.848 m2 befindet sich im Norden der Stadt Bern-

burg (Saale) und wird im Westen durch die Magdeburger Straße begrenzt. Im Süden bilden die 

Grünfläche der Kirche St. Stephani sowie die Bahntrasse die Grenze. Die nördlichen Grenzen 

der Flurstücke 2/2; 1000; 5/4 und 5/5 der Flur 59 begrenzen gleichzeitig das Plangebiet im Nor-

den.  

Im Geltungsbereich befinden sich mithin die Flurstücke 2/1; 2/2; 3; 4; 5/4; 5/5 und 1000 der 

Flur 59 sowie das Flurstück 54 der Flur 60 der Gemarkung Bernburg. 

Der Geltungsbereich wird geprägt durch den noch teilweise genutzten Garagenkomplex und 

das nördlich gelegene Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten. Im östlichen Bereich 

wurden bereits vorbereitende Arbeiten für die Anlage des Weinberges vorgenommen. 

Außerhalb des Geltungsbereiches liegt im Südwesten das Gelände der Kirche St. Stephani, einer 

klassischen Saalkirche der Romanik mit parkähnlich gestaltetem Umfeld.  

Nördlich grenzen eine Brachfläche sowie Landwirtschaftsflächen an den Geltungsbereich, die 

ihrerseits im Norden durch die Bundestraße B6n begrenzt werden.  
 

Abb. 1: Geltungsbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartengrundlage:  

Geobasisdaten /Juli 2018, 

© GeoBasis DE/VermGeo LSA, 

2018 A18-224-2009-7 
 

Das Gelände besitzt ein starkes Gefälle nach Süden, so dass die Straße Weinberg an der Mag-

deburger Straße auf einer Höhe von 81 m NHN und am Bahnübergang bei 73 m NHN liegt. Der 

höchste Punkt im Geltungsbereich liegt auf der Brachfläche im Nordwesten bei etwa 88 m NHN. 

Die östliche Teilfläche besitzt ein leichteres Gefälle, hier bewegen sich die Höhe zwischen 78 

und 83 m NHN. 

 

3. Planungsvorgaben 

Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB anzupassen und haben 

diese als raumbedeutsame Planungen öffentlicher Stellen gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Raumord-

nungsgesetz (ROG) zu beachten.  

 

Landesentwicklungsplan 

Die Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt wurde am 

14.12.2010 von der Landesregierung beschlossen. Mit seiner Veröffentlichung im Gesetz- und 
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Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt am 11.03.2011 trat der Landesentwicklungsplan 

in Kraft.  

Nach Grundsatz 134 soll der Tourismus als Wirtschaftszweig in Sachsen-Anhalt nachhaltig wei-

terentwickelt und ausgebaut werden. Dieses soll zur Stärkung der Wirtschaft Sachsen-Anhalts 

und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Die Entwicklung des Tourismus soll umwelt- 

und sozialverträglich und unter Beachtung der Anforderungen der Barrierefreiheit erfolgen. 

Gemäß Grundsatz 135 soll der Bekanntheitsgrad der in Sachsen-Anhalt entwickelten Touris-

musmarken gestärkt werden.  

Als ein Kernland deutscher Geschichte mit Bau- und Bodendenkmalen von herausragender 

deutscher und europäischer Bedeutung steht in Sachsen-Anhalt der Kulturtourismus im Vor-

dergrund und soll durch geeignete Maßnahmen gestärkt werden (Grundsatz 136). 

 

Die südlich des Geltungsbereiches angrenzende Kirche St. Stephani ist Bestandteil der „Straße 

der Romanik“. Die „Straße der Romanik“, eine Tourismusmarke und kulturtouristisches Landes-

projekt, präsentiert mit 80 Objekten in 65 Orten eine Entdeckungsreise ins Mittelalter. 

 

Regionaler Entwicklungsplan 

Die Inhalte des Landesentwicklungsplanes werden in den Regionalen Entwicklungsplänen wei-

terentwickelt und konkretisiert. 

Gemäß § 2 der Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt 

gelten die Regionalen Entwicklungspläne der Planungsregionen fort, soweit sie den in dieser 

Verordnung festgelegten Zielen der Raumordnung nicht widersprechen. Der Regionale Entwick-

lungsplan für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, zu der die Stadt Bernburg (Saa-

le) zum damaligen Zeitpunkt gehörte, ist am 24.12.2006 in Kraft getreten. 

Der Regionale Entwicklungsplan Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, benennt die Stadt Bernburg 

(Saale) als regional bedeutsamen Standort für Kultur- und Denkmalpflege (Pkt. 5.4.8.2 G). Au-

ßerdem ist sie als Hochschulstandort ein regional bedeutsamer Standort für soziale und Bil-

dungsinfrastruktur (Pkt. 5.4.7.2 Z). 

 

Die Stadt Bernburg (Saale) liegt seit der Kreisgebietsreform im Jahr 2007 als Gemeinde im Salz-

landkreis innerhalb der Planungsregion Magdeburg. Die Regionale Planungsgemeinschaft Mag-

deburg hat am 26.03.2010 bekannt gegeben, den regionalen Entwicklungsplan für die Pla-

nungsregion Magdeburg neu aufzustellen. Mit Beschluss der Regionalversammlung der Regio-

nalen Planungsgemeinschaft Magdeburg am 02.06.2016 wurde der 1. Entwurf des Regionalen 

Entwicklungsplans Magdeburg zur Öffentlichen Auslegung vom 11.07. bis 11.10.2016 bestimmt. 

Gemäß Ziel 160 werden regional bedeutsame Standorte für Kultur- und Denkmalpflege zur Si-

cherung und Erhaltung von baulichen und landschaftlichen Kulturgütern festgelegt. Dabei han-

delt es sich vorrangig um kulturhistorische und denkmalgeschützte Baudenkmäler (z. B. Burgen 

und Schlösser, religiöse Bauwerke) von herausragender Bedeutung. Sie sind als prägende Ele-

mente der Kulturlandschaft möglichst zu erhalten und vor einer Überformung zu schützen. Ne-

ben anderen Tourismusmarken gehören auch die bereits im LEP 2010 festgelegten Standorte 

der „Straße der Romanik“ dazu. 

 

Die Inhalte des Bebauungsplanes sind mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 

 

Flächennutzungsplan 

Der Gemeinsame Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Bernburg für die Stadt 

Bernburg (Saale) mit Ortsteil Aderstedt und die Gemeinde Gröna wurde am 23.08.2007 ausge-

fertigt und stellte den Geltungsbereich als gewerbliche Baufläche dar (s. Abb. 2). 
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Die gewerbliche Baufläche wurde bis zu den südlich angrenzenden Bahngleisen dargestellt, 

ausgenommen die romanische Kirche mit einer Darstellung als gemischte Baufläche. Westlich 

grenzt die Magdeburger Straße an, während im Norden neben gewerblichen Bauflächen die 

Sonderbaufläche IV mit der Zweckbestimmung „Hochschule“ angrenzt.  

 

Die Darstellung der 5. Änderung als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Hochschule“ 

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO ist eine Erweiterung der nördlich angrenzenden Sonderbauflä-

che mit der Zweckbestimmung „Hochschule“. Die Flächengröße der dargestellten Gewerblichen 

Baufläche wird dabei verringert. 

 
Abb. 2: Auszug aus dem Gemeinsamen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Bernburg  

vor der 5. Änderung     mit der 5. Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Darstellung auf der Grundlage von Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Sachsen-

Anhalt. Mit Erlaubnis des Landesamtes für Landesvermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt vom 

06.03.2003 Erlaubnisnr.: LVermG/A/108/2003) 

 

Landschaftsplan 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Darstellungen von Landschaftsplänen zu berück-

sichtigen. Der aktuelle Landschaftsplan für die Gemarkung Bernburg vom Oktober 2004 (mit 

Änderungen bis 2007) ordnet den Geltungsbereich dem Entwicklungsbereich „Stadtteil Wald-

au“ zu.  

Als allgemeines Entwicklungsziel steht die Verbesserung der Aufenthaltsqualität in Waldau 

durch bauliche (Renovierung) und grünordnerische Maßnahmen im Vordergrund. Bestehende 

Grünstrukturen sind zu erhalten. 

Erhaltenswerter Platz mit altem Baumbestand ist der Kirchplatz an der alten Waldauer Kirche 

St. Stephani. Aufgrund der historischen Bedeutung der im romanischen Stil erbauten Stephani 

Kirche sollte dieser Bereich sowohl für den Besucher als auch den Bewohner noch deutlicher 

hervorgehoben werden. Dazu sind geeignete Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen vorzusehen. 

Weitere Maßnahmen und Ziele mit Relevanz für den Geltungsbereich sind im Landschaftsplan 

der Stadt Bernburg (Saale) nicht enthalten. 

 

Flurbereinigung 
Der Geltungsbereich liegt größtenteils innerhalb des Flurbereinigungsgebietes OU Bernburg 

B6n Verf.-Nr.: 611-17 BB 2046. Anlass des Flurbereinigungsverfahrens war der Neubau der 

Bundesstraße B6n, hier die Ortsumgehung Bernburg. 

Von geplanten Maßnahmen des Flurbereinigungsverfahrens ist der Geltungsbereich nicht be-

troffen. 
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4. Planziele  

Ziel des Vorhabens ist die integrierte Entwicklung und das Erlebbarmachen der vielfältigen Nut-

zungsoptionen zum Thema Wein, um in diesem Kontext regionale Impulse für weitere nachhal-

tige ökologische, gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche (auch touristische) Aktivitäten 

zu generieren.  

Das geplante Weinbergareal soll neben dem Wirtschaftsgebäude (Weinberggaragen) auch eine 

relativ große Sitzfläche sowie eine Aussichtsplattform beinhalten (s. Abb. 3 und 4 sowie Anla-

ge 2). Geplant sind außer der Anlage des Weinberges mit gastronomischer Bewirtschaftung 

(Straußenwirtschaft) auch verschiedene Bildungsangebote (Seminare, Workshops) zum Thema 

Wein. 

 
Abb. 3:  

Visualisierung des Zentrums des Wein-

bergareals (Hochschule Anhalt, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beabsichtigt sind die Anlage von 2000 - 2500 m2 kleinteiliger extensiver Weinbauflächen, Geh-

wegen zur fußläufigen Erschließung des Areals unter Berücksichtigung der örtlicher Sichtbezie-

hungen, eines repräsentativen Eingangsbereiches sowie eine Aussichtsplattform als zusätzlicher 

Anziehungspunkt auf dem Weinberg (s. Abb. 4). Die Aussichtsplattform wird eine ebenerdige 

Terrasse mit einer Größe von etwa 10 x 10 m. Diese wird voraussichtlich im Osten des Wein-

berges, auf dem höchstgelegenen Punkt des Geländes als Stadtbalkon mit einzigartigen Blick 

über die Stadt angelegt (s. Anlage 2). 
 

Abb. 4:  

Visualisierung des Blickes von der Aus-

sichtsplattform in Richtung Südwesten auf 

die Stadt Bernburg (Hochschule Anhalt, 

2016) 
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Erforderlich ist die Anlage eines Wirtschaftsweges zur Erschließung des Areals für Fahrzeuge 

und Geräte zur Bewirtschaftung des Weinbergs. Die Einfriedung des Areals erfolgt mit histori-

schen Bruchsteinmauern, die zu diesem Zweck repariert und ergänzt werden.  
 

Der westliche Teil des Geltungsbereichs soll im Bedarfsfall als Stellfläche für Pkws und auch 

Wohnmobile zur Verfügung stehen. Bei Bedarf kann diese Fläche auch für Veranstaltungen ge-

nutzt werden. Vorstellbar ist auf Teilflächen auch eine dauerhafte Ausstellung rund um das 

Thema Wein, mit Informationen zum Weinbau, zum Keltern, zur Vermarktung und zur Historie. 

Auch Demonstrationspflanzungen verschiedener und lokaler historischer Sorten würden das 

Areal bereichern. 

So stellt der Weinberg neben der St. Stephani Kirche in Waldau einen zusätzlichen touristischen 

Anlaufpunkt dar und fördert neben der Attraktivität des Stadtteils auch den Tourismus der 

Stadt Bernburg (Saale) insgesamt.  

Das gesamte Areal soll also nicht nur dem Anbau von Wein dienen, es sollen außerdem auch 

vielfältige gesellschaftliche und kulturelle sowie wirtschaftliche und touristische Aktivitäten 

stattfinden. 

Die Anlage des Weinbergs und seine anschließende Bewirtschaftung sowie die dargestellte 

Nutzung der Ergänzungsflächen wird ein regionales Gemeinschaftsprojekt in Trägerschaft der 

Hochschule Anhalt unter Beteiligung von regional ansässigen Institutionen und Vereinen sowie 

der Stadt Bernburg (Saale). 

 

5. Planinhalte und Festsetzungen 

 

5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

 

Art der baulichen Nutzung  
Zulässig sind im Sonstigen Sondergebiet SO 1 die Aufrebung sowie die Errichtung von Stütz-

mauern in Form von Trockenmauern bis max. 1,5 m Höhe über Oberkante des angrenzenden 

natürlichen Geländes. Das Sondergebiet 1 dient auch der Unterbringung des Wirtschaftsbe-

reichs sowie einer Schank- und Speisewirtschaft mit Außensitzplätzen und einer ebenerdigen 

Aussichtsplattform. Außerdem sind zweckgebundene bauliche Nebenanlagen sowie Wege zu-

lässig. Die Anlage von Wegen soll mit wassergebundener Wegedecke oder mit Pflaster erfolgen. 

 

Im Sonstigen Sondergebiet SO 2 mit der Zweckbestimmung „Reihengaragen“ sind die Anlage 

von Reihengaragen zulässig. Ein Teil der bestehenden Reihengaragen soll erhalten bleiben und 

den Bedarf an Mietgaragen decken. 

 

Das Sonstige Sondergebiet SO 3 mit der Zweckbestimmung „Fläche für Stellplätze, Festplatz 

und für Nutzungen zum Erlebbarmachen des Themas Wein“ ist auf Grund der vorhanden Altlast 

(mit Hausmüll verfüllter Steinbruch) nicht zur Anlage von Weinbauflächen oder anderer zur 

Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse bestimmter Kulturen geeignet. Zulässig sind jedoch 

die kleinflächige Aufrebung zu Demonstrationszwecken sowie weitere Elemente zu Schauzwe-

cken, z.B. zum Thema Weinanbau, Keltern und Vermarktung sowie zum historischen Weinbau 

in der Region. Vereinen und anderen Interessenten soll somit die Möglichkeit gegeben werden, 

sich bzw. ihre Vereine dauerhaft zu präsentieren (z.B. Weinbaufreunde Bernburg). 
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Der derzeitige Garagenkomplex soll als Park- und Festplatz dienen. Er soll nach heutigem Stand 

eine teildurchlässige oder schwach ableitende Oberfläche gemäß DIN 1986, Teil 100 
1 erhalten. 

Markierungen bzw. Reglementierungen auf der Fläche sollen auf ein Minimum reduziert blei-

ben. Das Abstellen von Pkws und Wohnmobilen soll durch das Zeichen 314 und dem 

Zusatzzeichen 1010-67 erlaubt werden. Wohnmobilen soll ein einfacher Übernach-

tungsplatz, ein so genannter Transitplatz, ohne jeden Komfort zur Verfügung gestellt 

werden. Die Fläche soll mit Schotterrasen befestigt werden. Diese wasserdurchlässige und kos-

tengünstige Befestigung eignet sich für Flächen mit geringem Verschmutzungspotential und 

geringer Verkehrsbelastung. Das anfallende Niederschlagswasser wird aufgenommen und ver-

sickert, zusätzlich werden außerdem die Bodenfunktionen erhalten. 

 

Zusätzlich kann bei Veranstaltungen auf dem Weinberg oder der Freifläche der Kirche St. Ste-

phani diese Fläche ebenfalls als Veranstaltungsfläche genutzt werden. Das Sondergebiet SO 3 

stellt somit eine Erweiterungsfläche für das Sondergebiet SO 1 dar. Die Fläche von ca. 4.800 m2 

ist dabei ausreichend groß um beiden Nutzungen (Parken und Veranstaltung, auch dauerhafte 

Präsentationen) Platz zu gewähren. 

 

Maß der baulichen Nutzung  
Gemäß § 16 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) hat die Gemeinde immer die Grundflä-

chenzahl oder die Größe der Grundflächen festzusetzen. Darüber hinaus muss die Zahl der Voll-

geschosse oder die Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt werden, wenn ohne diese Festset-

zung öffentliche Belange, insbesondere das Orts- oder Landschaftsbild, beeinträchtigt werden 

können. Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Plan durch die Grund-
flächenzahl, die Vollgeschosse und die Höhe baulicher Anlagen bestimmt.  

 

Grundflächenzahl 

Für das Sondergebiet 1 ist eine Grundflächenzahl von 0,2 festgesetzt. Die festgesetzte Grund-

flächenzahl erlaubt die Errichtung zweckgebundener baulicher Anlagen mit einer landschaftli-

chen Einbindung. 

Im Sondergebiet 2 ist eine Grundflächenzahl von 0,4 für die Zulässigkeit von Reihengaragen 

ausreichend.  

Für die Anlage einer Fläche für Stellplätze, Festplatz und für Nutzungen zum Erlebbarmachen 

des Themas Wein im Sondergebiet 3 wird eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. Die Befes-

tigung der Fläche erfolgt mit einer teildurchlässigen oder schwach ableitenden Oberfläche ge-

mäß DIN 1986, Teil 100 
1. 

 

Vollgeschosse / Höhe baulicher Anlagen 

Eine Festsetzung zur „dritten Dimension“, d.h. zur Geschosszahl oder zur Höhe baulicher Anla-

gen dient primär der näheren Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung und ist zusätzlich 

dann erforderlich, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und 

Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. 

 

Die Zahl der Vollgeschosse in den Sondergebieten 1 und 2 ist auf I festgesetzt.  

In den Sondergebieten 1 und 2 wird zusätzlich zu der Zahl der Vollgeschosse die maximale Höhe 

baulicher Anlagen als Höchstmaß der Oberkante baulicher Anlagen (OK) festgesetzt. Das 

Höchstmaß für die Oberkante baulicher Anlagen im Sondergebiet 1 wird mit 7,0 m und im Son-

dergebiet 2 mit 4,0 m festgesetzt. Diese Höchstmaße berücksichtigen die beabsichtigte Nut-

zung. Die Gebäude sollen nicht in den Vordergrund rücken, vielmehr geht es auf dem Weinberg  
 
1 Dieses DIN-Normblatt ist bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin zu beziehen. 
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(Sondergebiet 1) um funktionale Nutzung. Im Sondergebiet 2 werden Reihengaragen festge-

setzt. Hier begrenzt die zulässige Höhe der Gebäude auch deren Sichtbarkeit von der Waldauer 

Kirche aus.  

Die Festsetzung der Oberkante bezieht sich auf den höchsten das Orts- und Landschaftsbild 

noch mit prägenden Bauteil (z.B. Dachfirst), technische Aufbauten sehr untergeordneter Di-

mension wie z.B. Schornsteine können darüber hinausragen. Als Bezugspunkt für das Höchst-

maß der Oberkante baulicher Anlagen in den Sondergebieten 1 und 2 wird die vordere Gebäu-

degrenze auf Höhe der Mitte des jeweiligen Gebäudes festgesetzt (textliche Festsetzung 1.4).  

Aufgrund der Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung ist eine negative Wir-

kung auf das Orts- und Landschaftsbild ausgeschlossen. 

 

5.2 Überbaubare Grundstücksflächen 
 

Bauweise  
Eine Bauweise wird nicht festgesetzt. Durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflä-

che, die zum größten Teil den Bestand sichert, wird klar geregelt, wo eine Bebauung möglich 

ist. 

 

Baugrenze  
Baugrenzen definieren die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen. Ge-

bäude und Gebäudeteile dürfen die Baugrenze nicht überschreiten. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich größtenteils an den bestehenden Ge-

bäuden und dienen neben den Garagen der Bewirtschaftung des Weinbergs.  
 

5.3 Flächen für Nebenanlagen 
In den Sondergebieten 1-3 sind Einfriedungen gemäß 14 Abs. 1 BauNVO in den nicht überbau-

baren Grundstücksflächen bis zu einer Höhe von maximal 2,5 m zulässig. Einfriedungen gelten 

als Nebenanlagen, sollen aber auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig 

sein, da sich die überbaubare Grundstücksfläche nur auf eine geringe Fläche beschränkt und 

keinen großen Spielraum zulässt.  
 

5.4 Verkehrserschließung  
 

Straßen 
Als Straßenverkehrsflächen wird die im Geltungsbereich liegende Teilfläche der Straße Wein-

berg festgesetzt. Über diese erfolgt auch die Anbindung an die Magdeburger Straße und somit 

an das städtische Straßennetz. 

Im Westen des Geltungsbereichs liegt ein kleiner Teil der Verkehrsfläche der Magdeburger 

Straße. 
 

Die Zufahrt zum Sondergebiet soll neben der vorhandenen in Höhe der Kirche zusätzlich über 

eine weitere Zufahrt im Westen der Sondergebietsfläche SO 3 gewährleistet werden. Die Er-

reichbarkeit der Stellfläche wird mit der Anlage einer zweiten Zufahrt verbessert, neben kürze-

ren Wegen können die bestehenden topographischen Verhältnisse besser überwunden wer-

den. 
 

Öffentlicher Personennahverkehr 
Gesonderte Anlagen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind nicht vorgesehen. 

An das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs ist der Geltungsbereich über die in der 
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Magdeburger Straße befindliche Haltestelle „Gutsberg“ verkehrende Stadtbuslinie 112 ange-

schlossen. Der in etwa 300 m Entfernung liegende Bahn-Haltepunkt „Bernburg-Waldau der 

Bahnstecke Magdeburg-Bernburg (RB 48) ermöglicht den Anschluss an das Bahn-Bus-Netz. 

 

5.5 Versorgungsanlagen, Abfall- und Abwasserbeseitigung 
 

Versorgungsleitungen 
Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. Der Geltungsbereich als zukünftiges Nah-

erholungsgebiet ist im Hinblick auf das Orts- und Landschaftsbild besonders empfindlich, wes-

halb oberirdische Leitungen (z.B. Telekommunikation, Elektrizität) ausgeschlossen sind.  

Der Weinberg mit seinen geplanten Nutzungen ist auf eine gesicherte Erschließung angewie-

sen. Diese kann zum Teil mit bereits vorhandenen Leitungen sichergestellt werden. Zusätzlich 

wurde eine neue Anschlussleitung verlegt (Trinkwasserhausanschluss). 

 

Abwasser 
Aus Kostengründen wird die Entsorgung des anfallenden Abwassers nicht über die zentrale Ka-

nalisation vorgenommen. Das anfallende Abwasser soll in einer Sammelgrube gesammelt und 

dann gemäß der Satzung des Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ entsorgt werden. 

 

Niederschlagswasser 
Niederschlagswasser soll gemäß § 65 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ortsnah versickert 

bzw. verrieselt werden, wenn der Untergrund es zulässt.  

Sind entsprechend der Planungsabsichten grundlegende Erschließungsmaßnahmen erforder-

lich, sind diese mit dem Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ abzustimmen. 

 

Trinkwasser 
Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt über die Trinkwasserleitungen des Wasserzweckver-

bandes „Saale-Fuhne-Ziethe“, der eine Trinkwasserversorgungsleitung zur Versorgung des Orts-

teils Waldau bis hin zur Anton-Saefkow-Siedlung mit Anschluss an die Fernwasserabgabe 

Strenzfeld unterhält. Das Sondergebiet 1 wurde bereits an das Trinkwassernetz angeschlossen. 

 

Löschwasser 
Für die Bereitstellung von Löschwasser ist nach § 2 (2) Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz 

Land Sachsen-Anhalt die Gemeinde zuständig und verantwortlich. Das DVGW Regelwerk des 

Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. Merkblatt W 405 „Bereitstellung von 

Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ regelt den Löschwasserbedarf nach 

der baulichen Nutzung und der Brandausbreitung.  

Aufgrund der geringen Zulässigkeit von Bauwerken im Geltungsbereich ist der Löschwasserbe-

darf mit 48 m3/h über 2 Stunden bereitzustellen. Dieser Grundbedarf an Löschwasser wird 

durch die Stadt Bernburg (Saale) bereitgestellt.  

 

Die Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung des Was-

serzweckverbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ gemäß DVGW-Arbeitsblatts W 405 erfasst in der Re-

gel ein Löschbereich in einem Umkreis von 300 m. In der Straße Weinberg liegen zwei Hydran-

ten, so dass die gesamte Fläche des Geltungsbereiches erreicht und die Voraussetzungen zur 

Löschwasserbereitstellung erfüllt sind. Durch die Fernwassereinspeisung und der Größe der 

bestehenden Versorgungsleitung ist eine Löschwasserversorgung aus dem bestehenden Lei-

tungsnetz gegeben. 

 



Bebauungsplan Nr. 91 „Sondergebiet Lehr- und Demonstrationsweinberg“  

          Seite 10 

Gas 
Die Gasversorgung des Geltungsbereichs erfolgt durch die Stadtwerke Bernburg GmbH, wird 

aber im Plangebiet nicht erforderlich sein. 

 

Telekommunikation 
In der Straße Weinberg und Magdeburger Straße befinden sich hochwertige Telekommunikati-

onslinien der Telekom Deutschland GmbH, Bereich Technik Breitband & Festnetz. Die vorhan-

denen Telekommunikationslinien liegen in einer Tiefe von 0,4 bis 1 Meter. Mit einer geringeren 

Tiefenlage muss gerechnet werden, wenn die Überdeckung nachträglich verändert wurde oder 

andere Anlagen gekreuzt werden. Genaue Trassen und Tiefenlagen sind ggf. durch Querschläge 

vor Ort zu ermitteln. Telekommunikationslinien können mit Warnschutz versehen sein, jedoch 

ist das nicht zwingend. 

 

Elektrizität 
Die Versorgung des Geltungsbereiches mit Elektroenergie erfolgt durch die Stadtwerke Bern-

burg GmbH. Trafostationen des Unternehmens befinden sich nicht im Geltungsbereich. 

 

Abfallentsorgung 
Die Abfuhr des Hausmülls erfolgt über die turnusmäßige Müllabfuhr des Kreiswirtschaftsbe-

triebs. Um die Entsorgung zu gewährleisten, muss neben der Beachtung der jeweils gültigen 

Abfallentsorgungssatzung auch sichergestellt werden, dass der Sammelplatz für Abfälle mit 

einem 3-achsigen Müllfahrzeug befahren werden kann. 

 

Anfallende Abfälle nach dem KrWG und der zu diesem Gesetz erlassenen Verordnungen sind 

ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen Entsprechend § 8 GewAbfV sind Bau- und Abbruch-

abfälle in den Abfallfraktionen getrennt zu sammeln und der Wiederverwertung zuzuführen. 

 

5.6 Grünordnung 

Die öffentlichen Grünflächen südlich der Straße Weinberg wurden mit der Zweckbestimmung 

Verkehrsgrün festgesetzt, dabei gehört die große Grünfläche südlich der Straße Weinberg 

schon zum Umfeld der Kirche St. Stephani. Die straßenbildprägenden Bäume (Robinien) sind 

mit einem Erhaltungsgebot belegt. Abgängige Bäume mit Erhaltungsgebot sind spätestens in 

der folgenden Vegetationsperiode, straßenbegleitend im Geltungsbereich durch jeweils einen 

Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1 m Höhe, zu erset-

zen. Um den ländlichen Charakter des Stadtrandes erlebbar zu machen, sollen für die abgängi-

gen Bäume einheitlich Rotdorn (Crataegus laevigata) oder Linden (Tilia cordata) nachgepflanzt 

werden. 

Nördlich des Sondergebiets SO 3 wird eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Parkanlage festgesetzt. Studenten nutzen bereits jetzt die Grünfläche als fußläufige Querver-

bindung in Richtung Rosinenberg. Langfristig soll diese Fläche als naturnahe Grünanlage mit 

den vorhandenen Bäumen, Sträuchern und Bepflanzungen erhalten bleiben. Für diese Grünflä-

che wird deshalb ein Erhaltungsgebot festgesetzt. Die Anlage von Wegen ist zulässig. 

 

5.7 Immissionsschutz 

Bebauungspläne sind raumbedeutsame Planungen im Sinne des § 3 Nr. 6 ROG und haben ge-

mäß § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die für eine bestimmte Nutzung vorgese-

henen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 

BImSchG vermieden werden. Schädliche Umwelteinwirkungen sind gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG 
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Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 

oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen (u. 

a. Lärm).  

 

Der Planbereich liegt abseits stark befahrener Straßen. Beeinträchtigungen des Planbereiches 

durch Verkehrslärm sind nicht zu erwarten, ebenso wenig durch die südlich angrenzende Bahn-

linie. Relevante Immissionen aus gewerblichen Nutzungen sind ebenfalls nicht zu erwarten. 

 

Vielmehr ist der vom Plangebiet ausgehende Freizeitlärm zu beurteilen, der allerdings nur tem-

porär stattfindet. Nach Angaben der Hochschule Anhalt sollen jährlich ca. 10 kleinere Veranstal-

tungen mit etwa 50 Personen und 2 größere Veranstaltungen mit ca. 500 Personen stattfinden. 

Möglicherweise finden auf dem Gelände des Weinberges auch Lehrveranstaltungen statt. Diese 

werden in der Regel in der nach TA Lärm definierten Tagzeit zwischen 6 und 22 Uhr gehalten. 

Sonstiger Freizeitlärm (z. B. Veranstaltungen im Freien) wird im Einzelfall durch § 22 BlmSchG 

und die Freizeitlärmrichtlinie geregelt. Über Lärmgrenzen gibt das Bundes-Immissionsschutz-

gesetz Auskunft. Die Freizeitlärmrichtlinie bezieht sich auf den Schutz der Wohnbevölkerung in 

der bebauten Umgebung und gibt Hinweise zur Beurteilung der Frage nach schädlichen Um-

welteinwirkungen im Sinne des BImSchG. Schädliche Umwelteinwirkungen liegen vor, wenn die 

Nachbarschaft oder die Allgemeinheit erheblich belästigt werden. Dabei hängt die Erheblichkeit 

von der Lautstärke der Geräusche ab, auch von der Gebietsnutzung, der Geräuschart und der 

Einwirkungszeit. Grundsätzlich gilt, je traditioneller und seltener eine Veranstaltung stattfindet, 

desto eher darf der Geräuschpegel höher sein als normal.  

Finden Veranstaltungen nur selten statt, kann die sogenannte Sonderregelung der Freizeitlärm-

richtlinie als Orientierungshilfe herangezogen werden. Selten sind Veranstaltungen, wenn sie 

an maximal 2 aufeinanderfolgenden Wochenenden auftreten und auf 18 Tage im Kalenderjahr 

begrenzt sind.  

Bei den im Flächennutzungsplan angrenzend dargestellten Gemischten Bauflächen, auch den 

nahe gelegenen Studenten- und Asylbewerberheimen sowie das von der Bernburger Wohnstät-

ten GmbH vermietete Gebäude Magdeburger Straße 48, sollte der Geräuschpegel 60 Dezibel 

tagsüber außerhalb der Ruhezeit (8 bis 20 Uhr), 55 Dezibel tagsüber innerhalb der Ruhezeit und 

45 Dezibel während der Nachtzeit nicht überschritten werden. Als Ruhezeiten gelten jeweils die 

Beurteilungszeiten von 6 bis 8 Uhr und 20 bis 22 Uhr. Ausnahmsweise dürfen dann für geplante 

Veranstaltungen die Emissionsrichtwerte überschritten werden. Die zuständige Genehmi-

gungsbehörde wird in einem solchen Fall im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens entspre-

chend entscheiden. 

 

Festsetzungen zum Lärmschutz sind aufgrund der Sonderregelung und der Seltenheit der Ereig-

nisse insofern nicht erforderlich. 

 

 

6. Hinweise / Kennzeichnungen 

 

6.1 Altlasten 

Nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB sind Flächen zu kennzeichnen, deren Böden erheblich mit umwelt-

gefährdenden Stoffen belastet sind.  
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Abb. 5: 

Lage der Altlastverdachtsflächen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Altlastenkataster des Salzlandkreises sind folgende Eintragungen vorhanden, die beide im 

Kataster als bereits archivierte Flächen erfasst sind. Eine Kennzeichnung ist nicht mehr notwen-

dig. In der Planzeichnung erfolgt ein Hinweis auf die archivierten Flächen. 
 

Nr. 

00608 

Flurst. 

2/1; 2/2 

Verfüllter Steinbruch „Am Weinberg“ 

(ca. 1904-1953 mit unbekannten Abfallarten verfüllt - wilde Müllkippe) 

Nr. 

00589 

Flurst.  

5/4; 5/5 

Schrottplatz 

(Autoverwertung - mehrere Schrottplätze auf dem Betriebsgelände ver-

teilt) 

 

6.2 Kampfmittel 

Kampfmittelfunde können niemals ganz ausgeschlossen werden. Es gelten uneingeschränkt die 

Vorschriften der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel, 

insbesondere Sicherungs- und Meldepflichten. 

 

Nach Information des Salzlandkreises wurde der Bereich anhand der vorliegenden Kampfmit-

telbelastungskarte (Stand 2018) auf das Vorhandensein von Kampfmittelverdachtsflächen 

überprüft. Die Prüfung ergab, dass die Flurstücke 2/1, 2/2 und 1000 der Flur 59 der Gemarkung 

Bernburg als kampfmittelbelastete Flächen verzeichnet sind. Hier kann mit großer Wahrschein-

lichkeit mit dem Auffinden von Kampfmitteln gerechnet werden. Aus diesem Grund sollte eine 

Prüfung der betroffenen Flächen beim Technischen Polizeiamt Sachsen-Anhalt beantragt wer-

den. Ein entsprechender Hinweis wird auf der Planzeichnung gegeben. 

 

6.3 Bau- und Kunstdenkmalpflege 

Bau- und Kunstdenkmal sind im Geltungsbereich nicht vorhanden, jedoch grenzt unmittelbar 

das Baudenkmal der romanischen Waldauer Kirche an. Der Umgebungsschutz des Baudenkmals 

ist bei baulichen Maßnahmen (z.B. bei Einfriedungen) zu berücksichtigen. Ebenso wird eine 

frühzeitige Abstimmung zu Standort, Gestalt und Größe der geplanten Aussichtsplattform mit 

dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt empfohlen. 
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7. Umweltbericht 

 

7.1 Einleitung 

Entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB ist zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes im Bauleit-

planverfahren eine Umweltprüfung durchzuführen. Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind in 

einem Umweltbericht zusammenzufassen, der Bestandteil der Begründung des Bebauungspla-

nes wird. 

 

Gemäß § 233 Abs. 1 BauGB werden Verfahren nach diesem Gesetz, die vor dem Inkrafttreten 

einer Gesetzesänderung förmlich eingeleitet worden sind, nach den bisher geltenden Rechts-

vorschriften abgeschlossen. Mit der Städtebaunovelle 2017 wurde der neue § 245c eingefügt, 

der die Überleitungsvorschriften neu definiert. Es können nur noch Bebauungspläne nach den 

alten Regelungen des BauGB abgeschlossen werden, die förmlich vor dem 13.05.2017 eingelei-

tet worden sind und wenn die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange nach § 3 Absatz 1 Satz 1 BauGB vor dem 16.05.2017 eingeleitet worden ist. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 09.03.2017 gefasst, die frühzeitige Beteiligung der Behör-

den und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 Absatz 1 Satz 1 BauGB jedoch erst 

am 17.01.2018 eingeleitet. Der Abschluss des Verfahrens nach altem Recht war deshalb nicht 

möglich und wurde nach neuem Recht zu Ende gebracht. 

 

Die Hochschule Anhalt hat einen Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Vorhaben „Anlage 

eines Demonstrations- und Lehrweinberges im Stadtteil Waldau der Stadt Bernburg (Saale)“ 

erarbeitet (Anlage 1). Dieser berücksichtigt allerdings nur den östlichen Teil des Geltungsbe-

reichs, auf dem der Weinberg angelegt werden soll. 

 

7.1.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan hat das Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Anlage eines 

Lehr- und Demonstrationsweinberges, den die Hochschule Anhalt anlegen möchte, zu schaffen 

und so den Kulturtourismus in Bernburg zu fördern. Die entsprechende Fläche wird als Sonder-

gebiet für einen Lehr- und Demonstrationsweinberg festgesetzt. 

 

7.1.2 Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

Für die Festlegung von Umfang und Detaillierungsrad der Umweltprüfung wurde kein geson-

derter Scoping-Termin durchgeführt. Umfang und Detaillierungsrad der Umweltprüfung wer-

den für die Belange des Umweltschutzes nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB festgelegt. Der Untersu-

chungsumfang erstreckt sich grundsätzlich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes.  

Für die Umweltprüfung werden die Bestandsaufnahmen und Bewertungen des Landschaftspla-

nes der Stadt Bernburg (Saale) und des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages zum Vorhaben 

„Anlage eines Demonstrations- und Lehrweinberges im Stadtteil Waldau der Stadt Bernburg 

(Saale)“ verwendet, hieraus ergibt sich der Detaillierungsgrad der Umweltprüfung. 

 

Für das Verfahren des Bebauungsplanes ist die Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. 

§ 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten.  

Direkte, für das Plangebiet relevante Ziele von Fachplänen existieren in Form der Landschafts-

planung. Im Landschaftsplan der Stadt Bernburg (Saale) wird der Geltungsbereich dem Entwick-

lungsbereich „Stadtteil Waldau“ zugeordnet.  
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Ziele der Fachgesetze: 
 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) 

Nach § 2 Abs. 4 i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB müssen im Rahmen der Umweltprüfung auch 

erhebliche Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck von Fauna-Flora-Habitat 

(FFH) -Gebieten und europäischen Vogelschutzgebieten berücksichtigt werden. 

Es ist zu prüfen, ob der Geltungsbereich Teil des Schutzgebietssystems NATURA 2000 ist oder 

ob nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von 

gemeinschaftlichem Interesse von dem Eingriff beeinträchtigt werden. 

Im Plangebiet befinden sich keine „Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung“ gemäß  

§ 7 Abs. 1 Nr. 6 BNatSchG, die in der Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach 

Artikel 4 Abs. 2 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH-Richtlinie, Richtlinie 92/43/EWG) 

eingetragen sind. 

 

In ca. 2.000 m Entfernung befindet sich im Süden die nördliche Teilfläche des FFH-Gebiets „Au-

enwälder bei Plötzkau“. Für die gemeldeten FFH-Gebiete besteht ein Verschlechterungsverbot, 

jedoch kein Veränderungsverbot. Verboten sind – gemessen an den Erhaltungszielen des jewei-

ligen Gebietes – erhebliche Beeinträchtigungen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind aufgrund 

der Festsetzungen des Bebauungsplanes in dem genannten FFH-Gebiet nicht zu erwarten 

(s. Kap. 7.3). 

 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)/ Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG 

LSA) 

Eine Planung unterliegt der Verpflichtung, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach  

§ 1a BauGB i. V. m. § 14 BNatSchG zu berücksichtigen, wenn aufgrund der Aufstellung eines 

Bauleitplanes ein Eingriff in Natur und Landschaft zu erwarten ist. Weiterhin ist zu prüfen, ob 

die Eingriffsfläche Teil eines Schutzgebietes ist (s. Kap. 7.5).  

 

Die Prüfung ergab, dass kein Schutzgebiet betroffen ist. 

 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederher-

zustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren und Vorsorge gegen nach-

teilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beein-

trächtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und 

Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

 

Der § 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes schreibt vor, dass bei der Planung und Ausführung 

von Baumaßnahmen und anderen Veränderungen der Erdoberfläche die Belange des Boden-

schutzes zu berücksichtigen sind, insbesondere ist auf einen sparsamen und schonenden Um-

gang mit dem Boden zu achten. Die Planung berücksichtigt die Belange des Bodenschutzes, 

indem keine großflächigen Bauflächen festgesetzt werden.  

 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)/ Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) 

Für die vorliegende Bebauungsplanung ist in erster Linie das mögliche Vorhandensein eines 

Wasserschutzgebietes (§ 48 WG LSA) oder eines Überschwemmungsgebietes (§ 96 WG LSA) 

von Bedeutung. Das Plangebiet ist jedoch weder Teil eines Wasserschutzgebietes noch eines 

Überschwemmungsgebietes. 
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7.1.3 Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung 
sowie der Verursachung von Belästigungen 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes ent-

sprechend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-

SchG) sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung 

vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die 

ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete soweit wie möglich vermie-

den werden. Schädliche Umwelteinwirkungen sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß und 

Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die All-

gemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen (§ 3 Abs. 1 BImSchG).  

 

Vom Plangebiet ist mit Freizeitlärm zu rechnen, der allerdings nur temporär stattfindet. Nach 

Angaben der Hochschule Anhalt sollen jährlich ca. 10 kleinere Veranstaltungen mit etwa 50 

Personen und 2 größere Veranstaltungen mit ca. 500 Personen stattfinden. Möglicherweise 

finden auf dem Gelände des Weinberges auch Lehrveranstaltungen statt. Diese werden in der 

Regel in der nach TA Lärm definierten Tagzeit zwischen 6 und 22 Uhr gehalten. 

Sonstiger Freizeitlärm (z. B. Veranstaltungen im Freien) wird im Einzelfall durch § 22 BlmSchG 

und die Freizeitlärmrichtlinie geregelt. Finden Veranstaltungen nur selten statt, kann die soge-

nannte Sonderregelung der Freizeitlärmrichtlinie als Orientierungshilfe herangezogen werden. 

Selten sind Veranstaltungen, wenn sie an maximal 2 aufeinanderfolgenden Wochenenden auf-

treten und auf 18 Tage im Kalenderjahr begrenzt sind.  

Bei den im Flächennutzungsplan angrenzend dargestellten Gemischten Bauflächen, auch den 

nahe gelegenen Studenten- und Asylbewerberheimen sowie das von der Bernburger Wohnstät-

ten GmbH vermietete Gebäude Magdeburger Straße 48, sollte der Geräuschpegel 60 Dezibel 

tagsüber außerhalb der Ruhezeit (8 bis 20 Uhr), 55 Dezibel tagsüber innerhalb der Ruhezeit und 

45 Dezibel während der Nachtzeit nicht überschritten werden. Als Ruhezeiten gelten jeweils die 

Beurteilungszeiten von 6 bis 8 Uhr und 20 bis 22 Uhr. Ausnahmsweise dürfen dann für geplante 

Veranstaltungen die Emissionsrichtwerte überschritten werden. Die zuständige Genehmi-

gungsbehörde wird in einem solchen Fall im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens entspre-

chend entscheiden. 

 

Immissionen entstehen außerdem während der Anlage oder dem Abriss von Gebäuden durch 

Baulärm sowie durch Anfahrten der Fahrzeuge. Diese Einflüsse sind jedoch als temporär einzu-

stufen und bedürfen demnach keiner gesonderten Festsetzung im Bebauungsplan. 

Da aus der vorliegenden Planung kein erhebliches immissionsschutzrechtliches Konfliktpotenti-

al resultiert, werden keine besonderen auf die Belange des Immissionsschutzes ausgerichteten 

Festsetzungen vorgenommen. Auch wird es nicht zu einer Erhöhung der Menge des künstlichen 

Lichts bei Nacht sowie zu einer Erhöhung der Temperatur kommen. 

 

7.1.4 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung Umgang 
mit Abfällen und Abwässern 

Die im Bereich des Plangebietes anfallenden Abfälle müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. 

Dies erfolgt über die turnusmäßige Abfuhr der Restabfälle an den Grundstücken durch den 

Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises.  

Anfallende Abfälle nach dem KrWG und der zu diesem Gesetz erlassenen Verordnungen sind 

ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen Entsprechend § 8 GewAbfV sind Bau- und Abbruch-

abfälle in den Abfallfraktionen getrennt zu sammeln und der Wiederverwertung zuzuführen. 
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Laut Aussage des Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ steht eine öffentliche Abwas-

seranlage für das geplante Gebiet nicht zur Verfügung. Das anfallende Abwasser wird in einer 

noch herzustellenden Sammelgrube gesammelt und anschließend satzungsgemäß entsorgt. 

 

7.1.5 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch 
Unfälle und Katastrophen 

Bei Umsetzung der Planung sind keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 

Erbe oder die Umwelt durch Unfälle und Katastrophen abzusehen. 

 

7.1.6 Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete  

Eine Kumulierung der Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete mit Berücksichti-

gung bestehender Umweltprobleme sowie Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz ist nach 

derzeitigem Wissenstand nicht bekannt. 
 

7.1.7 Auswirkungen auf das Klima  

Hier werden Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen sowie die Anfälligkeit des geplanten 

Vorhabens in Bezug zum Klimawandel betrachtet. 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden keine großflächigen Flächenversiegelungen vor-

bereitet, die Umsetzung der Planung wird deshalb keine erheblichen negativen Auswirkungen 

auf das Klima haben. Eine Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen des Kli-

mawandels ist nicht erkennbar. 
 

7.1.8 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Für die Bau- und Abrissarbeiten innerhalb des Geltungsbereichs werden voraussichtlich nur 

allgemein häufig verwendete Techniken und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 
 

7.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die Ergebnisse der genannten Fachplanungen werden in den nachfolgenden Ausführungen be-

rücksichtigt. Anderweitige Fachpläne sind nicht vorhanden. 

Aus der nachfolgenden Analyse der Umweltauswirkungen ergibt sich die Art und Weise, wie 

diese hier dargelegten Ziele berücksichtigt werden. Dabei ist festzuhalten, dass die Ziele der 

Fachgesetze einen bewertungsrelevanten Rahmen inhaltlicher Art darstellen, während die Ziel-

vorgaben der Fachpläne über diesen inhaltlichen Aspekt hinaus auch konkrete räumlich zu be-

rücksichtigende Festsetzungen vorgeben. 

Die Ziele der Fachgesetze stellen damit gleichzeitig auch den Bewertungsrahmen für die einzel-

nen Schutzgüter dar. Somit spiegelt sich der jeweilige Erfüllungsstand der fachgesetzlichen Vor-

gaben in der Bewertung der Auswirkungen wider, je höher die Intensität der Beeinträchtigun-

gen eines Vorhabens auf ein bestimmtes Schutzgut ist, umso geringer ist die Wahrscheinlich-

keit, die jeweiligen gesetzlichen Ziele zu erreichen. Damit steigt gleichzeitig die Erheblichkeit 

einer Auswirkung. 
 

7.2.1 Allgemeine Gebietsbeschreibung 

Abgrenzung des Untersuchungs- und Eingriffsraumes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ca. 28.848 m2 groß und befindet sich im Norden 

der Stadt Bernburg (Saale). Im Westen bildet die Magdeburger Straße und im Süden die Straße 

Weinberg sowie die Bahntrasse die Grenze. Die nördlichen Grenzen der Flurstücke 2/2; 1000; 

5/4 und 5/5 begrenzen gleichzeitig das Plangebiet im Norden. 
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Aktuelle Nutzung 

Der Geltungsbereich wird geprägt durch den noch teilweise genutzten Garagenkomplex und die 

davon nördlich liegende Brachfläche mit Wildwuchs. Im östlichen Bereich wurden bereits vor-

bereitende Arbeiten für die Anlage des Weinberges vorgenommen. Teilweise stehen zur Zeit 

ungenutzte Gebäude auf der Fläche. 

Außerhalb des Geltungsbereichs liegt im Südwesten das Gelände der romanischen Kirche St. 

Stephani mit seinem parkähnlich gestalteten Umfeld.  

 

7.2.2 Schutzgut Fläche 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen wer-

den, dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen die Möglich-

keiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 

Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversie-

gelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

 

Die vorliegende Planung bereitet innerhalb des Sondergebietes Flächen für die Anpflanzung von 

Weinreben vor. Auch der teilweise Abriss des westlichen Garagenkomplexes wirkt sich positiv 

auf das Schutzgut Fläche aus. Zudem bleibt die öffentliche Grünfläche im Norden des Geltungs-

bereiches erhalten. 

Somit berücksichtigt der Bebauungsplan Nr. 91 den Grundsatz zum sparsamen Umgang mit 

Grund und Boden. 

 

7.2.3 Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustands 

Eine große Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen hat die im Norden gelegene 

Brachfläche, der angrenzende Garagenkomplex hat dagegen keine Bedeutung für das Schutz-

gut. Mittlere Bedeutung für das Schutzgut hat der östliche Bereich. Dieser ist geprägt von vege-

tationslosen Flächen, Flächen mit Bauschutt und Sukzessionsflächen. Südlich der Straße Wein-

berg befindet sich eine Grünfläche die größtenteils aus Rasen besteht. Straßenbegleitend ste-

hen Bäume (Robinien), die den Straßenraum prägen.  

Unter Schutz stehende oder gefährdete Tier- und Pflanzenarten sind für den Geltungsbereich 

nicht bekannt. 

 

Entwicklungsprognose ohne Eingriff und im Eingriffsfall  

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die bisherigen Lebensräume so erhalten bleiben 

wie sie derzeit sind, die Sukzession würde weiter fortschreiten. 

Die Durchführung der Planung führt zur Aufwertung von Lebensräumen durch dauerhaften Er-

halt der Grünfläche und Rückbau des Garagenkomplexes. Der geplante Weinberg mit Trocken-

mauern bietet Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Dennoch handelt es sich 

um einen Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des Naturschutzgesetzes. 

 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

- Erhalt von Gehölzstrukturen und damit Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 

und des Landschaftsbildes 

- Festsetzung nicht überbaubarer Grundstücksflächen zum Schutz der wild lebenden Tiere 

und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften als Teil des Naturhaushaltes in ihrer natürlich 

gewachsenen Artenvielfalt 

- Festsetzungen zum Erhalt und zur Anlage von Grünflächen im Bebauungsplan 
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Die Auswirkungen des Schutzgutes Arten und Lebensgemeinschaften werden als nicht erheb-
lich bewertet, da keine anspruchsvollen Biotope zerstört werden. Es wird eingeschätzt, dass 
durch die Planung die gesetzlichen Verpflichtungen des Artenschutzrechts eingehalten wer-
den und es zu keinen Beeinträchtigungen entsprechender Arten kommt. 
 

7.2.4 Schutzgut Boden 

Aufgabe des vorsorgenden Bodenschutzes in der Bauleitplanung ist die Suche nach Standorten 

auf denen die Bodenfunktionen möglichst wenig beeinträchtigt werden.  
 

Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustands 

Versiegelt sind die Flächen des Garagenkomplexes sowie der Straße und der Zufahrt. Da auf 

den meisten Flächen keine vollständige Versiegelung vorliegt (Kopfsteinpflaster, wassergebun-

dene Decke) sind die ökologischen Bodenfunktionen (z.B. Regelung Wasserkreislauf, Schad-

stofffilter) teilweise erhalten. 

Auf den nicht versiegelten Flächen befindet sich Löß (Bodentyp: Schwarzerde) von sehr hoher 

Wertigkeit.  

Der Geltungsbereich ist mit Altlastverdachtsflächen belastet, die allerdings archiviert sind. Es 

handelt sich im westlichen Teil um den verfüllten Steinbruch „Am Weinberg“. Dieser wurde 

etwa 1904-1953 mit unbekannten Abfallarten verfüllt und diente als wilde Müllkippe. 

Der östliche Teil des Geltungsbereichs diente als Schrottplatz. Nach Aussage des Salzlandkreises 

gab es an dieser Stelle eine Autoverwertung, auf dessen Betriebsgelände mehrere Schrottplätze 

verteilt waren. 
 

Entwicklungsprognose ohne Eingriff und im Eingriffsfall  

Ohne Eingriff wird sich am Istzustand nichts ändern, es kommt auch zu keinen Veränderungen 

der Bodenfunktionen. 
 

Im Eingriffsfall werden Flächen innerhalb des Sondergebietes für die Anpflanzung von Weinre-

ben vorbereitet. Auch der teilweise Abriss des westlichen Garagenkomplexes wirkt sich positiv 

auf die Bodenfunktionen aus. Versiegelte Flächen werden lediglich für die Zuwegungen, die 

notwendigen Gebäude sowie für geplante Stellplätze entstehen. Im Ergebnis wird die ökologi-

sche Wertigkeit des Schutzgutes verbessert. 
 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

- Abschieben des Oberbodens -so vorhanden- auf Bauflächen; Behandlung gemäß  

DIN 189152; Verwendung des Bodens im Plangebiet; getrennte Lagerung von Ober- und Un-

terboden für den Erhalt bzw. die Herstellung des standortgerechten Bodengefüges 

- durch die Ausweisung von Baugrenzen und Grundflächenzahl wird die Größenordnung der 

Versiegelungsflächen begrenzt. 
 

Bei Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes sind keine negativen Auswirkungen 
auf das Schutzgut Boden zu erwarten.  
Die beeinträchtigten Bodenfunktionen haben funktional keine besondere Bedeutung und 
können durch einfache Aufwertungsmaßnahmen angemessen kompensiert werden.  
 

7.2.5 Schutzgut Wasser 

Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustands 

Im Geltungsbereich befindet sich kein Gewässer. 
 
2 Dieses DIN-Normblatt ist bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin zu beziehen. 
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Die Flächen im Geltungsbereich besitzen ein Grundwasservorkommen mit mittlerer Ergiebigkeit 

und sind ungeschützt gegen flächenhaft eindringende Schadstoffe (Froelich & Sporbeck, 2007). 

Die meiste Fläche des Geltungsbereichs ist unversiegelt und für die Grundwasserneubildung 

von großer Bedeutung.  

 

Entwicklungsprognose ohne Eingriff und im Eingriffsfall  

Ohne Eingriff wird sich am derzeitigen Zustand nichts ändern, die Grundwasserneubildungsrate 

wird konstant bleiben. 

 

Die Grundwasserneubildung wird nicht negativ beeinflusst, durch den Abriss des Garagenkom-

plexes wird der Versiegelungsgrad verringert.  

 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

- Erhöhung der Grundwasserneubildungsrate durch Zurücknahme von versiegelten Flächen 

und Anlage von Grünflächen 

 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser entstehen bei Durchführung des Bebau-
ungsplanes nicht. Großflächige Versiegelungen werden nicht vorbereitet.  
 

7.2.6 Schutzgut Klima / Luft 

Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustands 

Laut Landschaftsplan herrscht im Geltungsbereich Gewerbeklima mit starker Überwärmung 

(Froelich & Sporbeck, 2007). Die Bereiche im Landschaftsplan wurden sehr großzügig abge-

grenzt. Die tatsächliche Nutzung (Brachflächen, Garagenkomplex) lässt eher auf ein Freiland-

klima schließen. Durch starke nächtliche Abkühlung kommt es zu einem ungeminderten Tem- 

peratur- und Feuchteverlauf. Für den nächtlichen Luftaustausch ist das Freilandklima von gro-

ßer Bedeutung. 

 

Entwicklungsprognose ohne Eingriff und im Eingriffsfall  

Beim Status quo würde es zu keinen Änderungen in Bezug auf das Klima kommen. 

 

Mit dem Bebauungsplan wird keine großzügige Neubebauung zugelassen. Die geplanten und 

zulässigen Gebäude werden aufgrund ihrer Größe nicht in der Lage sein die Kaltluftproduktion 

bzw. den nächtlichen Luftaustausch zu stören. 

 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

- Erhalt und Anlage von Gehölzflächen zur Verbesserung des Mikroklimas 

- Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas durch große Baukörper 

 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft sind durch die Festsetzungen des Bebauungs-
planes nicht zu erwarten. 
 

7.2.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild wird als sinnlich wahrnehmbare Gesamtheit aller Formen und Ausprägun-

gen von Natur und Landschaft verstanden. Das Zusammenspiel der Landschaftselemente, ge-

kennzeichnet durch Oberflächenformen, Vegetation, Nutzungsstruktur sowie Siedlungs- und 

Bauformen, bestimmt maßgeblich deren Erscheinungsbild.  
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Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustands 

Das Landschaftsbild im Geltungsbereich ist geprägt durch Hanglage und den einzigartigen Blick 

über Bernburg. Im Geltungsbereich selbst sind keine landschaftsbildprägenden Elemente vor-

handen. Negativ wirken hier der sehr große Garagenkomplex sowie die verfallenen Gebäude. 

Große Bedeutung für das Landschaftsbild hat die an den Geltungsbereich angrenzende romani-

sche Kirche St. Stephani. 

 

Entwicklungsprognose ohne Eingriff und im Eingriffsfall  

Bei Fortführung der bisherigen Nutzungen wird sich das Landschaftsbild nicht ändern. Beein-

trächtigungen des Schutzgutes sind langfristig zu erwarten, Wildwuchs würde das Gelände un-

zugänglich machen. 

 

Die Durchführung der Planung wertet das Landschaftsbild erheblich auf. Der einzigartige Blick 

auf Bernburg wird für jedermann erlebbar gemacht. Der relativ große Garagenkomplex wird 

teilweise zurückgebaut, zusätzlich wird die Grünanlage begehbar gemacht. Im Ergebnis erlebt 

der gesamte Komplex um die St. Stephani Kirche eine enorme Aufwertung. 

 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

- landschaftliche Einbindung des sanften Tourismus  

- Erhalt und Aufwertung der Blickbeziehung über die Stadt 

- keine Zulässigkeit von dominant wirkenden Gebäuden  
 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes dienen der Aufwertung der touristischen Attraktivi-
tät der Stadt Bernburg (Saale), negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind nicht zu 
erwarten. 
 

7.2.8 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

Unter dem Schutzgut Mensch sind die Bevölkerung im Allgemeinen und ihre Gesundheit bzw. 

ihr Wohlbefinden zu betrachten. Daraus abgeleitet sind die Wohn- und Wohnumfeldsituation 

und die naturbezogene Erholung zu berücksichtigen. 
 

Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustands 

Die gesamte Fläche des Plangebietes ist unbewohnt. Schutzwürdige Wohnnutzung schließt im 

Südwesten, an der Magdeburger Straße, an.  

Die Aufenthaltsqualität im Geltungsbereich ist nicht hoch. Lediglich Garagenpächter halten sich 

momentan auf dem Gelände auf. Der Geltungsbereich liegt jedoch in direkter Nachbarschaft zu 

der Kirche St. Stephani, die seit 1993 eine Station an der Straße der Romanik ist. 
 

Entwicklungsprognose ohne Eingriff und im Eingriffsfall  

Bei Nichtdurchführung des Bebauungsplanes bleibt die niedrige Aufenthaltsqualität in diesem 

Teil der Stadt erhalten, Verbesserungen bzw. Veränderungen sind nicht absehbar. Erholungs-

qualität hat der Geltungsbereich im Moment nicht. 
 

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt eine Aufwertung der Aufenthaltsqualität. Mit An-

lage des Weinbergs wird direkt neben der romanischen Kirche St. Stephani ein weiterer touris-

tischer Anziehungspunkt geschaffen. 

Die Erhöhung des Freizeitangebotes in diesem Teil der Stadt ist nicht mit einer wesentlichen 

Erhöhung des Lärmpegels verbunden. Kurzzeitig sind aufgrund beabsichtigter Veranstaltungen 

auf dem Gelände des Weinbergs Beeinträchtigungen durch Lärm möglich. Das Schutzgut 

Mensch wird jedoch dadurch nicht beeinträchtigt. 
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Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

- Maßnahmen zur Verbesserung der landschaftsästhetischen Qualität des Geländes 

- Anlage eines Weinbergs 

- Bereicherung des Tourismusangebotes 

 

Es bestehen keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit, 
es wird zur Verbesserung des Wohlbefindens und der Erholungsqualität beigetragen. 
 

7.2.9 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustands 

Kulturgüter sind im Planungsraum nicht vorhanden. Jedoch grenzt unmittelbar an den Gel-

tungsbereich das Baudenkmal der romanischen Waldauer Kirche. Der Umgebungsschutz des 

Baudenkmals ist bei baulichen Maßnahmen (z.B. bei Einfriedungen) zu berücksichtigen. 

Die vorhandenen Sachgüter (z.B. Kabel- und Leitungsbestand) werden mit einem Leitungsrecht 

belegt und sind zu erhalten. 

 

Entwicklungsprognose ohne Eingriff und im Eingriffsfall  

Ohne Eingriff kommt es zu keinen Veränderungen im Bestand.  

 

Bei Bauvorhaben sind die vorhandenen Leitungen und Kabel zu berücksichtigen und die Bebau-

ung anzupassen. Negative Auswirkungen werden somit verhindert. 

 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

- Schutz der vorhandenen Sachgüter bei Bauvorhaben 
 

7.2.10 Wirkungsgefüge und Wechselwirkungen 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind neben den einzelnen Schutzgütern nach §1 Abs. 6 Nr. 7i 

BauGB auch die Wechselwirkungen unter diesen zu berücksichtigen, um Wirkungsketten, se-

kundäre Effekte oder Summationswirkungen zu erkennen und zu bewerten. 

 

Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustands 

Auch im Plangebiet bestehen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern, die 

jedoch mit geringen Wirkungen verbunden sind. Das Landschaftsbild und der Erholungswert 

besitzen derzeit keine Attraktivität für das Schutzgut Mensch. Nur der angrenzende Bereich der 

Waldauer Kirche St. Stephani besitzt einen Erholungswert. 

 

Entwicklungsprognose ohne Eingriff und im Eingriffsfall  

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern würden sich ohne Eingriffsfall 

nicht verändern. 
 

Im Eingriffsfall kommt es zur Anlage eines Weinberges mit Trockenmauern, Erhalt von Grünflä-

chen und Rückbau versiegelter Flächen. Flächeninanspruchnahme erfolgt mit den zweckgebun-

denen baulichen Anlagen für den Weinberg. Die genannten Eingriffe stehen in enger Wechsel-

beziehung mit anderen Schutzgütern (z.B. Boden, Grundwasser, Flora und Fauna). 

Die Lebensqualität für den Menschen hängt entscheidend von den Schutzgütern Klima, Luft, 

und Landschaftsbild ab. Diese wird durch die Lage des Plangebietes sowie die Ausprägung des 

Landschaftsraumes insgesamt bestimmt und mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

enorm aufgewertet. 
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Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern gehen nicht über die bereits für 

die einzelnen Schutzgüter beschriebenen Beeinträchtigungen hinaus, im Gegenteil, es erfolgt 

für die meisten Schutzgüter eine Verbesserung. 

 

7.2.11 Gesamtbewertung 

Die einzelnen beschriebenen und bewerteten Umweltauswirkungen zeigen, dass eine Verein-

barkeit des Bebauungsplanes mit den gesetzlichen Umweltanforderungen gegeben ist. 

Die Gesamtbewertung berücksichtigt auch die genannten Vermeidungs- und Minimierungs-

maßnahmen.  

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes auf 

die einzelnen Schutzgüter werden ausgeschlossen. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes 

werden als mit den gesetzlichen Umweltanforderungen vereinbar angesehen, er erfüllt die ge-

setzlichen Umweltanforderungen.  

 

7.3 Verträglichkeit mit der FFH-Richtlinie 

Nach § 36 BNatSchG sind auch Pläne auf die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines „Na-

tura 2000-Gebietes“ zu überprüfen. Das kohärente Europäische ökologische Netz „NATURA 

2000“ besteht gemäß Artikel 3 der Richtlinie 92/43/EWG aus den Gebieten von gemeinschaftli-

cher Bedeutung (FFH) und den Europäischen Vogelschutzgebieten (SPA). 

„Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung“ sind gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 6 Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) die in die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach Artikel 4 

Abs. 2 Unterabs. 3 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH-Richtlinie, Richtlinie 

92/43/EWG) eingetragenen Gebiete. Für die gemeldeten FFH-Gebiete besteht ein Verschlech-

terungsverbot, jedoch kein Veränderungsverbot. Verboten sind – gemessen an den Erhaltungs-

zielen des jeweiligen Gebietes – erhebliche Beeinträchtigungen. 

 

In einer Mindestentfernung von etwa 2 km zum Geltungsbereich befindet sich der Aderstedter 

Busch als nördlichstes Teilgebiet des FFH-Gebietes „Auenwälder bei Plötzkau“ (Code: 

DE 4236 301). 

Gemäß § 34 BNatSchG ist der Bebauungsplan auf seine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 

der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung mittels Vorprüfung zu überprüfen. Ziel der Vor-

prüfung ist zu untersuchen, ob der Projektbegriff im Sinne von § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG er-

füllt ist. Der Projektbegriff ist nur erfüllt, wenn das Vorhaben einzeln oder im Zusammenwirken 

mit anderen Projekten oder Plänen geeignet ist, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 

erheblich zu beeinträchtigen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes „Auenwälder bei Plötzkau“ werden durch die 

Verwirklichung des Bebauungsplanes aufgrund der Entfernung sowie der Festsetzungen nicht 

erwartet. Auf die Durchführung einer Vorprüfung wird verzichtet.  

 

7.4 Besonderer Artenschutz 

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tiere der streng geschütz-

ten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.  
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Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sin-

ne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig 

sind, gelten gemäß § 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote 

nach Maßgabe von § 44 Abs. 5 Satz 2 bis 5 BNatSchG.  

Ob durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes gegen diese Artenschutzvorschriften versto-

ßen wird, ist vom Vorkommen entsprechender Arten abhängig. Bei Vorkommen entsprechen-

der Arten muss die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. 

Der Landschaftsplan der Stadt Bernburg (Saale) (2004) weist der nördlichen Brachfläche eine 

hohe Schutzwürdigkeit als „dörfliches Ödland“ zu. Dem übrigen Geltungsbereich belegt der 

Landschaftsplan keine große Bedeutung für die Biotopfunktion und den Artenschutz. Das Vor-

kommen geschützter Arten ist nicht bekannt. 

 

Der Bebauungsplan schafft Baurecht u.a. für die Anlage eines Weinbergs mit Trockenmauern 

und somit Lebensraum für wild lebende Tiere. Auch der Erhalt der Grünfläche (Feldgehölz) wird 

sich positiv auf den Artenschutz auswirken. Durch die wenigen überbaubaren Grundstücksflä-

chen im Zusammenspiel mit der städtischen Baumschutzsatzung sowie den festgesetzten Grün-

flächen verbleibt ausreichend Freiraum als Lebensraum für wild lebende Tiere. 

Es wird eingeschätzt, dass durch die Planung die gesetzlichen Verpflichtungen des Artenschutz-

rechts eingehalten werden und es zu keinen Beeinträchtigungen entsprechender Arten kommt. 

 

7.5 Ermittlung des Kompensationsbedarfes für unvermeidbare Beeinträchti-
gungen („Eingriffs-Ausgleichsbilanz“) 

Eingriffs-Ausgleichs-Betrachtungen werden vor dem Hintergrund vorgenommen, dass die Um-

setzung des Bebauungsplanes gemäß § 14 i. V. m. § 18 BNatSchG mit einem Eingriff in Natur 

und Landschaft verbunden sein kann, der, wenn er unvermeidbar ist, auszugleichen oder zu 

ersetzen ist (§ 15 BNatSchG).  

 

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt auf Grundlage des sachsen-anhaltinische Modells 

zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen. Die geplanten Flächennutzungen werden der 

Ausgangssituation gegenübergestellt. Für das Sondergebiet 1 liegt ein Landschaftspflegerischer 

Fachbeitrag vor, davon ausgenommen ist das Flurstück 5/4. Der Ausgangszustand aus dem 

Landschaftspflegerischen Fachbeitrag wurde rechnerisch korrigiert und um das fehlende Flur-

stück 5/4 sowie die weiteren Flächen des Geltungsbereichs ergänzt (s. Tab. 1). 

 

Bestand: 

 
Tab. 1: Ausgangszustand aus dem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Vorhaben Anlage eines Demonstrati-

ons- und Lehrweinberges im Stadtteil Waldau der Stadt Bernburg, ergänzt um vollständigen Geltungsbereich 

Code Nutzungstyp / Biotoptyp 
nach Biotopwertliste 

Fläche 
in m2 

Biotopwert 
pro m2 

Biotopflä-
chenwert 

BS Bebauung im Siedlungs- und Außenbereich 442 0 0 

BSb Bebauung (Bruchstein-/ Ziegelmauern, Treppenanlagen) 224 0 0 

HED Baumgruppe/ -bestand aus überwiegend nicht- heimi-

schen Arten 

87 13 1.131 

HGAb Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten (9 bis 20 

Jahre alt) 

901 20 18.020 
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Code Nutzungstyp / Biotoptyp 
nach Biotopwertliste 

Fläche 
in m2 

Biotopwert 
pro m2 

Biotopflä-
chenwert 

BX Baustelle (flächig einplanierter Bauschutt aus Abbruch 

von Gebäude) 

981 0 0 

HGAc Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten (4 bis 8 
Jahre alt) 

809 18 14.562 

HTA Gebüsch trocken-warmer Standorte (überwiegend heimi-
sche Arten) 

158 21 3.318 

PYA Beet / Rabatte 292 6 1.752 

UDY Ruderalflur, artenarm, sonstiger Dominanzbestand 157 5 785 

URA Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten 1.523 14 21.322 

VWB Befestigter Weg (mit wassergebundener Decke, gepflas-

tert oder mit Spurbahnen) 

99 6 594 

VWC Weg (versiegelt) 106 0 0 

XXRa Reinbestand Robinie (Altbestand) 1.197 8 9.576 

XXRb Reinbestand Robinie (9 bis 20 Jahre alt) 27 6 162 

XXRc Reinbestand Gemeine Esche (4 bis 8 Jahre alt) 421 8 3.368 

 Ergänzung Bestand übrige Fläche    

BS Bebauung im Siedlungs- und Außenbereich (Flurstück 5/4) 

(SO 1) 

72 0 0 

HTA Gebüsch trocken-warmer Standorte (überwiegend heimi-

sche Arten) (Flurstück 5/4) (SO 1) 

968 21 20.328 

HTA Gebüsch trocken-warmer Standorte (überwiegend heimi-

sche Arten) (Flurstück 2/2) (SO 1) 

298 21 6.258 

VWB Befestigter Weg (mit wassergebundener Decke, gepflas-

tert oder mit Spurbahnen) Zufahrt (SO 1) 

100 3 300 

GSB Grünfläche (Verkehrsgrün) 2.937 7 20.559 

HGAc Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten (4 bis 8 

Jahre alt)  

8.371 18 150.678 

VWB Befestigter Weg (mit wassergebundener Decke, gepflas-

tert oder mit Spurbahnen) Garagenkomplex (SO 2 und 3) 

3.485 3 10.455 

BS Bebauung im Siedlungs- und Außenbereich (Garagen) (SO 

2 und 3) 

2.830 0 0 

VSB Verkehrsfläche  2.363 0 0 

 Eingriffsflächenwert gesamt: 28.848  283.168 
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Planung: 
 

Tab. 2: Zielzustand aus dem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Vorhaben Anlage eines Demonstrations- 

und Lehrweinberges im Stadtteil Waldau der Stadt Bernburg ergänzt um vollständigen Geltungsbereich 

Code Nutzungstyp / Biotoptyp 
nach Biotopwertliste 

Fläche 
in m2 

Biotopwert 
pro m2 

Biotopflä-
chenwert 

AWB Extensiv genutzter Weinberg, Kleinterrassen 2.366 15 35.490 

BS Bebauung im Siedlungs- und Außenbereich 491 0 0 

BSb Bebauung (Bruchstein-/ Ziegelmauern, Treppenanlagen) 47 0 0 

GMA/

GMY 

Mesophiles Grünland (Neuanlage) 1.495 16 23.920 

GSB Scherrasen 637 7 4.459 

HGAa Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten (Altbe-

stand) 

29 22 638 

HTA (Neuanlage) Gebüsch trocken-warmer Standorte (über-

wiegend heimische Arten) 

909 17 15.453 

VWB Befestigter Weg (mit wassergebundener Decke, gepflas-

tert oder mit Spurbahnen) 

988 0 0 

VWC Weg (versiegelt) 55 0 0 

XXRa Reinbestand Robinie (Altbestand) 407 8 3.256 

 Ergänzung Planung übrige Fläche    

BS Bebauung im Siedlungs- und Außenbereich (Flurstück 

5/4) (SO 1) 

100 0 0 

HTA Gebüsch trocken-warmer Standorte (überwiegend heimi-

sche Arten) (Flurstück 5/4) (SO 1) 

940 21 19.740 

VWB Befestigter Weg (mit wassergebundener Decke) (SO 1) 398 3 1.194 

VWB Befestigter Weg (mit wassergebundener Decke, gepflas-

tert oder mit Spurbahnen) (SO 2) 

1.148 3 3.444 

BS Bebauung im Siedlungs- und Außenbereich Garagen) 

(SO2) 

273 0 0 

VWB Befestigter Weg (mit wassergebundener Decke, gepflas-

tert oder mit Spurbahnen) Reihengaragen (SO 3)  

4.894 3 14.682 

HGAc Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten (4 bis 8 

Jahre alt) 

8.371 18 150.678 

GSB Grünfläche (Verkehrsgrün) 2.937 7 20.559 

VSB Verkehrsfläche (Weinberg) 2.363 0 0 

 Ausgleichsflächenwert gesamt: 28.848  293.513 

 
Ausgleichsflächenwert: 293.513 WE 
Eingriffsflächenwert: -283.168 WE 

= Kompensationsüberschuss: 10.345 WE 
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Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Eingriffe innerhalb des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplanes vollständig ausgeglichen werden können, ein externer Ausgleich wird nicht 

notwendig. 

Die Ermittlung der Gesamtbilanz ergibt ein Kompensationsüberschuss von insgesamt 10.345 

Werteinheiten. Dies bedeutet, dass bei der Realisierung des Vorhabens entsprechend der vor-

liegenden Planung keine weiteren Kompensationsmaßnahmen erbracht werden müssen. Viel-

mehr würde durch die Umnutzung und Umgestaltung des Areals im Zuge der Realisierung des 

Vorhabens ein Kompensationsüberschuss erreicht werden. Hier ist zu prüfen inwieweit dieser 

Kompensationsüberschuss gemäß der „Ökokonten“-Regelungen im Naturschutzgesetz des Lan-

des Sachsen Anhalt (§ 9 NatSchG LSA) für andere Vorhaben angerechnet werden kann. 

Als zusätzlicher positiver Aspekt, der mit der Neugestaltung des Plangebiets einhergehen würde 

und sich nicht in der Bilanzierung wiederspiegelt, ist in Verbindung mit der Anlage von Tro-

ckenmauern die Schaffung und Verbesserung von Lebensräumen für zahlreiche Reptilien- und 

Insektenarten zu erwähnen. 

 

7.6 Prüfung von Planungsalternativen 

Grundsätzlich ist es möglich, auf die Planung eines Sondergebietes zu verzichten („Nullvarian-

te“). In diesem Falle würde die Anlage des Weinbergs in Waldau unterbleiben. Die derzeitige 

Brachfläche würde dauerhaft verbleiben. Wirtschaftliche Ausfälle für die Stadt, die Hochschule 

Anhalt und die Region wären die Folge.  

 

Der Geltungsbereich ist sowohl hinsichtlich seiner natürlichen Standortbedingungen als auch 

auf Grund seiner Historie besonders für den Anbau von Wein geeignet. So befindet sich das 

vorgesehene Areal unmittelbar in einem Bereich, in dem auch in früheren Zeiten bereits Wein-

berge existierten wodurch die Authentizität des Vorhabens unterstrichen wird. Das Vorhaben 

wertet außerdem das Ortsbild an dieser Stelle enorm auf. 

 

Zur Förderung des Kulturtourismus sowie zur klaren Formulierung des Planungswillens der 

Stadt Bernburg (Saale) wird an der vorliegenden Planung festgehalten. 
 

7.7 Hinweise auf Schwierigkeiten 

In der Umweltprüfung wurden die umweltrelevanten Aussagen von Fachplänen sowie städte-

baulichen (Flächennutzungsplan) und sonstigen Fachplanungen (Landschaftsplan) aufbauend 

auf einer Vor-Ort-Bestandsaufnahme gemäß den Vorgaben des Baugesetzbuches ausgewertet. 

Schwierigkeiten haben sich dabei nicht ergeben. 

 

7.8 Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen 
Die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes obliegt zunächst der Bauaufsichtsbe-

hörde. Im Hinblick auf unvorhergesehene Umweltauswirkungen wird die Stadt Bernburg (Saale) 

auf Mitteilungen der Fachbehörden und auf mögliche Hinweise von Bürgern zurückgreifen und 

reagieren. 

 

7.9  Zusammenfassung des Umweltberichtes 
Der Bebauungsplan hat das Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Anlage eines 

Lehr- und Demonstrationsweinbergs zu schaffen. Entsprechend setzt der Bebauungsplan ein 

Sondergebiet (SO) fest. 
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Gemäß § 2 BauGB haben die Gemeinden bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umwelt-

prüfung durchzuführen. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach Inhalt und Detaillie-

rungsgrad des Bauleitplanes in angemessener Weise verlangt werden kann. Gegenstand der 

Prüfung waren die Schutzgüter Naturschutz und Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgü-

ter sowie der Bodenschutz u.a..  
 

Die für die Belange des Natur und Landschaftsschutzes durchgeführte Eingriffsregelung nach 

dem Bundesnaturschutzgesetz kommt zu dem Ergebnis, dass die Planung Eingriffe in die Bio-

top- und Nutzungsstruktur verursacht. Die Eingriffsbilanzierung führte zu dem Ergebnis, dass 

durch die Realisierung des Vorhabens eine positive Bilanz erzielt wird und somit im Plangebiet 

die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes aufgewertet und verbessert wird. 
 

Auf der Grundlage des derzeitigen Kenntnisstands wurden für den Bebauungsplan die prognos-

tizierten Umweltauswirkungen ermittelt. Danach lässt sich feststellen, dass keine erheblichen 

Umweltauswirkungen durch den Bebauungsplan zu erwarten sind.  
 

Insgesamt ist daher festzustellen, dass die Vorhaben bei Berücksichtigung der Vermeidungs- 

und Minimierungsmaßnahmen sowie bei Einhaltung der Festsetzungen den Zielen für eine 

nachhaltige städtebauliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB entspricht. 
 

Grundsätzlich ist für Bebauungspläne eine Überwachung von dessen Umweltauswirkungen 

durchzuführen. Da erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind, kann in 

diesem Fall auf eine Überwachung verzichtet werden.  
 

7.10 Referenzliste der Quellen 
Kartiereinheiten zur Kartierung der Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG 

(FFH-RL) sowie zur Kartierung der nach § 37 NatSchG LSA besonders geschützten Biotope und 

sonstiger Biotope 

Landschaftsplan der Stadt Bernburg/Saale und 1. Fortschreibung, FROELICH & SPORBECK (1998 

und 2004): Caputh bei Potsdam  

Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Vorhaben Anlage eines Demonstrations- und Lehr-

weinberges im Stadtteil Waldau der Stadt Bernburg, HOCHSCHULE ANHALT (2016): Bernburg 

Muster-Einführungserlass zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebau-

recht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt und zu weiteren Änderungen 

des Baugesetzbuchs (BauGBÄndG 2017 – Mustererlass) 

Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt (Bewertungs-

modell Sachsen-Anhalt) gemäß RdErl. des MLU, MBV, MI und MW vom 16.11.2004 – 42.2-

22302/2 

Vorhabenskizze Bernburger Weinberg „WALADALA“, Hochschule Anhalt (2016): Bernburg 

 

8. Maßnahmen zur Verwirklichung 
 

8.1 Bodenordnung 

Maßnahmen der Bodenordnung sind nicht erforderlich.  

Zur Realisierung des Weinbergprojektes hat die Stadt Bernburg (Saale) als Grundstückseigen-

tümer mit der Hochschule Anhalt einen langfristigen Nutzungsvertrag geschlossen. 
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Für die Herrichtung des Stell- bzw. Festplatzes im Sondergebiet 3 müssen die noch bestehenden 

Pachtverträge mit den Nutzern der Garagen gekündigt werden. 

 

8.2 Erschließung 

Anlagen der Trinkwasserversorgung sind bereits vorhanden. 

Das anfallende Abwasser soll nach Auskunft des Wasserzweckverbandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ 

in einer Sammelgrube gesammelt und anschließend satzungsgemäß entsorgt werden.  

 

8.3 Entschädigungen 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden keine Entschädigungsansprüche im Sin-

ne der §§ 39 bis 44 BauGB ausgelöst. Es entstehen den Eigentümern und Nutzungsberechtigten 

keine Vertrauensschäden.  

 

8.4 Ausgleichsmaßnahmen 

Aufgrund des geplanten Vorhabens „Anlage eines Demonstrations- und Lehrweinberges“ wird 

die Biotop- und Nutzungsstruktur verändert. Die Eingriffsbilanzierung führte zu dem Ergebnis, 

dass durch die Realisierung des Vorhabens eine positive Bilanz erzielt wird und somit im Plan-

gebiet die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes aufgewertet und verbessert 

wird. Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

Dennoch gilt selbstredend die Baumschutzsatzung der Stadt Bernburg (Saale). Nach ihr sind 

Ersatzpflanzungen für nach der Satzung geschützte Bäume, die aufgrund von Bauvorhaben be-

seitigt werden müssen, zu leisten.  

 

9. Wesentliche Auswirkungen 

 

Umwelt 
Durch die Aufstellung und Verwirklichung des Bebauungsplanes ergeben sich keine erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen auf die persönlichen Lebensumstände der in der Umgebung woh-

nenden Menschen.  

Wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht zu erwarten.  

Die Zulässigkeit von Vorhaben, die der Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung unterliegen, wird durch den Bebauungsplan nicht begründet.  

 

Städtebauliche Entwicklung  
Mit dem Bebauungsplan werden Sondergebiete festgesetzt, um u.a. die Voraussetzungen für 

einen Lehr- und Demonstrationsweinberg zu schaffen. Somit soll die Stadt als touristischer An-

ziehungspunkt gestärkt werden. 

Negative städtebauliche Auswirkungen für die Gesamtstadt sind durch die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes nicht gegeben. Vielmehr wird der Bereich der St. Stephani Kirche durch die 

angrenzende Nutzungen aufgewertet. Die Festsetzungen entsprechen der beabsichtigten städ-

tebaulichen Entwicklung im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

 

Verkehr 
Der Bebauungsplan nimmt bis auf die Anlage einer zusätzlichen Ein- und Ausfahrt keine Verän-

derungen an der verkehrlichen Situation vor.  
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Städtischer Haushalt 
Die Stadt Bernburg (Saale) hat mit der Hochschule Anhalt zur Realisierung des Weinbergprojek-

tes einen langfristigen Nutzungsvertrag (Laufzeit 15 Jahre mit Recht auf Verlängerung) ge-

schlossen. Die Überlassung des Geländes erfolgt unentgeltlich. 

Für die Anlage des Demonstrationsweinberges selbst erhält die Hochschule Anhalt Zuwendun-

gen im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum des Landes Sachsen-

Anhalt 2014-2020 (EPLR) gemäß der Maßnahme „Unterstützung für die lokale Entwicklung 

LEADER (CLLD)“ unter dem Schwerpunktbereich „Förderung der lokalen Entwicklung in ländli-

chen Gebieten“. Mit Hilfe dieser Fördermittel sollten im Jahr 2018 Abbrucharbeiten sowie die 

Anlage weiterer Rebflächen, Wege/Plätze Mauersanierungen/-neubau, Tore, Zäune und sonsti-

ge Bepflanzung finanziert werden. Nicht im LEADER-Vorhaben enthalten sind der Eingangsbe-

reich sowie der Außenbereich der Weinberggaragen und die Aussichtsterrasse sowie die Wein-

berggaragen selbst. Hier besteht weiterer Planungs-, Realisierungs- und Finanzierungsbedarf, 

bei welchen sich die Stadt Bernburg (Saale) einbringen möchte. 

 

Der Abriss des Garagenkomplexes soll ebenfalls über Fördermittel bezuschusst werden. Hierfür 

muss die Stadt Bernburg (Saale) Eigenmittel aus Haushaltsmitteln bereitstellen. Auch für die 

Umsetzung des Stell- bzw. Festplatzes muss die Stadt Bernburg (Saale) Haushaltsmittel einpla-

nen. 

Für die Garagen im Sondergebiet 2 ist langfristig mit Pachteinnahmen zu rechnen. 

 

Wirtschaft 
Der Bebauungsplan schafft mit seinen Festsetzungen die Voraussetzung für die Errichtung eines 

Lehr- und Demonstrationsweinberges und gleichzeitig einen Anziehungspunkt nicht nur für Ein-

heimische sondern auch für Gäste, was wiederum zur Stärkung der Wirtschaft beiträgt.  

 

10. Flächenbilanz 

Die Flächenbilanz im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann der folgenden Tabelle ent-

nommen werden.  

 

Nutzungsart 
Flächengröße im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes in m2 

Flächenanteil  

in % 

Sondergebiet 15.177  52,61  

Verkehrsflächen  2.363  8,19  

öffentliche Grünfläche 11.308  39,20  

Zweckbestimmung Parkanlage  8.371  29,02 

Zweckbestimmung Verkehrsgrün  2.937  10,18 

Gesamt: 28.848  100,00  

Tab. 3: Flächenbilanz 

 



Bebauungsplan Nr. 91 „Sondergebiet Lehr- und Demonstrationsweinberg“  

          Seite 30 

 

Literaturverzeichnis 
DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (2008): 

Arbeitsblatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversor-

gung“. Bonn. 

FROELICH & SPORBECK (1998 und 2004): 

Landschaftsplan der Stadt Bernburg/Saale und 1. Fortschreibung. Caputh bei Potsdam. 

HOCHSCHULE ANHALT (2016):  

Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Vorhaben Anlage eines Demonstrations- und Lehr-

weinberges im Stadtteil Waldau der Stadt Bernburg. Bernburg 

HOCHSCHULE ANHALT (2016):  

Vorhabenskizze Bernburger Weinberg „WALADALA“. Bernburg 

LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR IMMISSIONSSCHUTZ (2015): 

Freizeitlärmrichtlinie 

STADT BERNBURG (SAALE) (2007): 

Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Bernburg für die Stadt Bern-

burg (Saale) mit Ortsteil Aderstedt und die Gemeinde Gröna. Bernburg 

Rechtsvorschriften 

Bund 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), 

zuletzt geändert durch Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24.02.2010 (BGBl. I 

S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.09.2017 (BGBl. I S. 3370)  

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 2 

Absatz 15 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808)  

Land Sachsen-Anhalt 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung Sachsen-Anhalt (UVPG LSA). Artikel 1 des Ge-

setzes vom 27.08.2002 (GVBl. LSA S. 371), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

18.01.2011 (GVBl. LSA S. 5) 

Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) vom 23.04.2015 (GVBl. LSA S. 170) 

Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) vom 10.12.2010 (GVBl. S. 569), 

zuletzt geändert durch § 6 durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18.12.2015 (GVBl. S. 659,662) 

Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg 1. Entwurf. Beschluss vom 

02.06.2016. Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg 

Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt vom 

16.02.2011 (GVBl. LSA S. 160) 



 
 

LaŶdsĐhaftspflegerisĐher FaĐhďeitrag  

zuŵ VorhaďeŶ 
 

 

AŶlage eiŶes DeŵoŶstratioŶs‐ uŶd LehrǁeiŶďerges 

iŵ Stadtteil Waldau der Stadt BerŶďurg 
 

VoƌhaďeŶtƌägeƌ:  HoĐhsĐhule AŶhalt 
StƌeŶzfeldeƌ Allee Ϯϴ
ϬϲϰϬϲ BeƌŶďuƌg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eƌstellt duƌĐh Dƌ. MaƌĐel HeiŶs uŶd Dipl.‐IŶg. DaŶiela Jüƌges 
[ KoŶtakt: TelefoŶ Ϭϯϰϳϭ – ϯϱϱ ϭϭϲϮ | E‐Mail: ŵaƌĐel‐heiŶs@hs‐aŶhalt.de ] 

 

BeƌŶďuƌg, iŵ Dezeŵďeƌ ϮϬϭϲ   



LaŶdsĐhaftspflegeƌisĐheƌ FaĐhďeitƌag zuŵ VoƌhaďeŶ  
"AŶlage eiŶes DeŵoŶstƌatioŶs‐ uŶd LehƌǁeiŶďeƌges iŵ Stadtteil Waldau deƌ Stadt BeƌŶďuƌg" 

HoĐhsĐhule AŶhalt, BeƌŶďuƌg, iŵ Dezeŵďeƌ ϮϬϭϲ    Ϯ 

IŶhaltsǀerzeiĐhŶis  
 

ϭ.  EiŶleituŶg uŶd PlaŶuŶgsaŶlass ................................................................................................. ϰ 

Ϯ.  Methodik .................................................................................................................................. ϰ 

ϯ.  BesĐhƌeiďuŶg uŶd AďgƌeŶzuŶg des VoƌhaďeŶs ........................................................................ ϱ 

ϰ.  ZustaŶdsaŶalǇse uŶd ‐ďeǁeƌtuŶg ............................................................................................ ϲ 

ϰ.ϭ  Lage uŶd NutzuŶgsstƌuktuƌ des PlaŶgeďietes ................................................................... ϲ 

ϰ.Ϯ  PlaŶeƌisĐhe VoƌgaďeŶ ....................................................................................................... ϴ 

ϰ.ϯ  NatuƌƌäuŵliĐhe GegeďeŶheiteŶ ....................................................................................... ϵ 

ϰ.ϰ  WeƌtďestiŵŵeŶde Biotop‐ uŶd NutzuŶgstǇpeŶ ............................................................ ϭϬ 

ϰ.ϱ  BedeutuŶg füƌ die FauŶa ................................................................................................. ϭϮ 

ϱ.  PlaŶuŶg ................................................................................................................................... ϭϮ 

ϲ.  KoŶfliktaŶalǇse ........................................................................................................................ ϭϯ 

ϲ.ϭ  EiŶgƌiffe iŶ die FuŶktioŶs‐ uŶd LeistuŶgsfähigkeit des Natuƌhaushaltes ........................ ϭϯ 

ϲ.Ϯ  EiŶgƌiffsǀeƌŵeiduŶg uŶd ‐ǀeƌŵiŶdeƌuŶg ........................................................................ ϭϯ 

ϲ.ϯ  BeǁeƌtuŶg deƌ EiŶgƌiffe uŶd EƌŵittluŶg des KoŵpeŶsatioŶsuŵfaŶgs .......................... ϭϰ 

ϳ.  ZusaŵŵeŶfassuŶg .................................................................................................................. ϭϱ 

AŶhaŶg............................................................................................................................................ ϭϲ 

 

 

 

   



LaŶdsĐhaftspflegeƌisĐheƌ FaĐhďeitƌag zuŵ VoƌhaďeŶ  
"AŶlage eiŶes DeŵoŶstƌatioŶs‐ uŶd LehƌǁeiŶďeƌges iŵ Stadtteil Waldau deƌ Stadt BeƌŶďuƌg" 

HoĐhsĐhule AŶhalt, BeƌŶďuƌg, iŵ Dezeŵďeƌ ϮϬϭϲ    ϯ 

Weitere VerzeiĐhŶisse  
AďďilduŶgsǀerzeiĐhŶis 

AďďilduŶg ϭ  HuldiguŶgsďild zuŵ WeiŶďau iŶ BeƌŶďuƌg uŶd UŵgeďuŶg ǀoŶ ϭϴϬϲ  

AďďilduŶg Ϯ  Lage des PlaŶgeďiets iŵ Stadtgeďiet BeƌŶďuƌg

AďďilduŶg ϯ  Lage des PlaŶgeďiets iŵ Stadtteil Waldau

 

TaďelleŶǀerzeiĐhŶis 

Taďelle ϭ  Ist‐ ďzǁ. AusgaŶgszustaŶd des PlaŶgeďietes

Taďelle Ϯ  ZielzustaŶd des PlaŶgeďietes geŵäß deƌ PlaŶuŶg

Taďelle ϯ  GesaŵtďilaŶz 

 

PlaŶǀerzeiĐhŶis ;PläŶe iŵ AŶhaŶgͿ 

PlaŶ Nƌ. ϭ  Aktuelleƌ Auszug aus deŵ AŵtliĐheŶ LiegeŶsĐhaftskatasteƌ ;ALKͿ 

PlaŶ Nƌ. Ϯ  BestaŶdsplaŶ deƌ Biotop‐ uŶd NutzuŶgstǇpeŶ

PlaŶ Nƌ. ϯ  VoƌhaďeŶ‐ ďzǁ. ZielplaŶ deƌ Biotop‐ uŶd NutzuŶgstǇpeŶ

   

 

Literatur 

FBA, FÖRDERVEREIN FÜR BILDUNG UND ARBEIT, WEINBAUFREUNDE BERNBURG‐UNTERE SAALE ;Hƌsg.Ϳ;ϮϬϬϳͿ: Mit deŵ 
ReďstoĐk duƌĐh die ZeiteŶ. HistoƌisĐhe WeiŶƌeise. BeƌŶďuƌg  

 
MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT ;ϮϬϬϵͿ: RiĐhtliŶie zuƌ BeǁeƌtuŶg uŶd BilaŶzieƌuŶg ǀoŶ EiŶgƌiffeŶ iŵ 

LaŶd SaĐhseŶ‐AŶhalt ;Geŵ. RdEƌl. Des MLU, MVB, MI uŶd MW ǀoŵ ϭϲ.ϭϭ.ϮϬϬϰ – ϰϮ.Ϯ‐ϮϮϯϬϮ/ϮͿ – 
BeǁeƌtuŶgsŵodel SaĐhseŶ‐AŶhalt;  WiedeƌiŶkƌaftsetzeŶ uŶd Zǁeite ÄŶdeƌuŶg 

 
REICHHOFF et al. ;ϮϬϬϭͿ: Die LaŶdsĐhaftsgliedeƌuŶg SaĐhseŶ‐AŶhalts – EiŶ Beitƌag zuƌ FoƌtsĐhƌeiďuŶg des 

LaŶdsĐhaftspƌogƌaŵŵes des LaŶdes SaĐhseŶ‐AŶhalt, MiŶisteƌiuŵ füƌ RauŵoƌdŶuŶg, LaŶdǁiƌtsĐhaft uŶd 
Uŵǁelt des LaŶdes SaĐhseŶ‐AŶhalt, LaŶdesaŵt füƌ UŵǁeltsĐhutz SaĐhseŶ‐AŶhalt 

 
   



LaŶdsĐhaftspflegeƌisĐheƌ FaĐhďeitƌag zuŵ VoƌhaďeŶ  
"AŶlage eiŶes DeŵoŶstƌatioŶs‐ uŶd LehƌǁeiŶďeƌges iŵ Stadtteil Waldau deƌ Stadt BeƌŶďuƌg" 

HoĐhsĐhule AŶhalt, BeƌŶďuƌg, iŵ Dezeŵďeƌ ϮϬϭϲ    ϰ 

ϭ. EiŶleituŶg uŶd PlaŶuŶgsaŶlass 
Die HoĐhsĐhule AŶhalt plaŶt aŵ RaŶde deƌ Stadt BeƌŶďuƌg iŵ Stadtteil Waldau eiŶeŶ Lehƌ‐ uŶd 
DeŵoŶstƌatioŶsǁeiŶďeƌg aŶzulegeŶ. Uŵ dieses VoƌhaďeŶ zu ƌealisieƌeŶ,  ist eiŶe UŵgestaltuŶg 
uŶd NeustƌuktuƌieƌuŶg des dafüƌ ǀoƌgeseheŶeŶ Aƌeals eƌfoƌdeƌliĐh. Daŵit siŶd EiŶgƌiffe iŶ Natuƌ 
uŶd LaŶdsĐhaft ǀeƌďuŶdeŶ.  

Aus deŶ ZieleŶ des BuŶdesŶatuƌsĐhutzgesetzes uŶd des NatuƌsĐhutzgesetzes des LaŶdes SaĐhseŶ‐
AŶhalt eƌgiďt  siĐh die VeƌpfliĐhtuŶg die  FuŶktioŶs‐ uŶd  LeistuŶgsfähigkeit des Natuƌhaushaltes 
aufƌeĐhtzueƌhalteŶ uŶd ŶaĐh MögliĐhkeit zu ǀeƌďesseƌŶ. EŶtspƌeĐheŶde EiŶgƌiffe siŶd daheƌ zu 
ǀeƌŵeideŶ, zu ǀeƌŵiŶdeƌŶ odeƌ zu koŵpeŶsieƌeŶ. 

Zuƌ  BeuƌteiluŶg  des  Ausŵaßes  deƌ  iŵ  Zuge  deƌ  RealisieƌuŶg  des  VoƌhaďeŶs  zu  eƌǁaƌteŶdeŶ 
EiŶgƌiffe  ǁuƌde  deƌ  ǀoƌliegeŶde  LaŶdsĐhaftspflegeƌisĐheƌ  FaĐhďeitƌag  ŵit  eiŶeƌ  EiŶgƌiffs‐/ 
AusgleiĐhsďilaŶzieƌuŶg eƌstellt. Dieseƌ soll die eƌfoƌdeƌliĐhe PlaŶuŶgsgƌuŶdlage füƌ die AďǁäguŶg 
deƌ  BelaŶge  ǀoŶ  Natuƌ  uŶd  LaŶdsĐhaft  liefeƌŶ.  Dazu  ǁeƌdeŶ  auf  GƌuŶdlage  deƌ  AŶalǇse  uŶd 
BeǁeƌtuŶg des  EiŶgƌiffs  ;KoŶfliktaŶalǇseͿ ŵögliĐhe VeƌŵeiduŶgs‐  uŶd MiŶdeƌuŶgsŵaßŶahŵeŶ 
eƌuieƌt soǁie OptioŶeŶ zuƌ KoŵpeŶsatioŶ ŶiĐht ǀeƌŵeidďaƌeƌ EiŶgƌiffe aufgezeigt. 

 

Ϯ. Methodik 
Deƌ LaŶdsĐhaftspflegeƌisĐhe FaĐhďeitƌag uŵfasst folgeŶde IŶhalte ďzǁ. AƌďeitssĐhƌitte: 

 EƌfassuŶg, DaƌstelluŶg uŶd BeǁeƌtuŶg deƌ GegeďeŶheiteŶ des Natuƌhaushaltes uŶteƌ 
ďesoŶdeƌeƌ BeƌüĐksiĐhtiguŶg deƌ iŵ PlaŶgeďiet ǀoƌhaŶdeŶeŶ Biotop‐ uŶd 
NutzuŶgsstƌuktuƌeŶ iŶkl. eiŶeƌ fläĐheŶdeĐkeŶdeŶ EƌŵittluŶg des Biotopǁeƌtes des Ist‐ 
ďzǁ. AusgaŶgszustaŶds ;siehe ϰ.Ϳ 

 BesĐhƌeiďuŶg uŶd DaƌstelluŶg des VoƌhaďeŶs soǁie deƌ daŵit ǀeƌďuŶdeŶ UŵgestaltuŶg 
ďzǁ. VeƌäŶdeƌuŶg deƌ Biotop‐ uŶd NutzuŶgsstƌuktuƌ iŶkl. eiŶeƌ fläĐheŶdeĐkeŶdeŶ 
EƌŵittluŶg des Biotopǁeƌtes des geplaŶteŶ ZielzustaŶds ;siehe ϱ.Ϳ 

 EƌŵittluŶg ǀoŶ eiŶgƌiffeŶ uŶd DaƌstelluŶg ǀoŶ VoƌsĐhlägeŶ zuƌ VeƌŵeiduŶg, MiŶdeƌuŶg 
uŶd KoŵpeŶsatioŶ des EiŶgƌiffs iŶkl. seiŶeƌ BeǁeƌtuŶg duƌĐh eiŶe GesaŵtďilaŶzieƌuŶg 
;siehe ϲ.Ϳ  
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ϯ. BesĐhreiďuŶg uŶd AďgreŶzuŶg des VorhaďeŶs 
IŶ  BeƌŶďuƌg  uŶd  UŵgeďuŶg  ǁuƌde 
ǀiele  JahƌhuŶdeƌte  laŶg  WeiŶďau 
ďetƌieďeŶ,  deƌ  aď  deƌ  Mitte  des  ϭϵ. 
JahƌhuŶdeƌts  aus  uŶteƌsĐhiedliĐheŶ 
GƌüŶdeŶ  sĐhƌittǁeise  aufgegeďeŶ 
ǁuƌde  uŶd  laŶgsaŵ  seiŶeŶ  Niedeƌ‐
gaŶg faŶd. UŶteƌ aŶdeƌeŵ siŶd dafüƌ 
kliŵatisĐhe  VeƌäŶdeƌuŶgeŶ  uŶd  eiŶe 
ZuŶahŵe  des  Befalls  duƌĐh  die 
Reďlaus ǀeƌaŶtǁoƌtliĐh, die zuƌ UŶƌeŶ‐
taďilität  des  AŶďaus  iŶ  deŶ  hiesigeŶ 
GefildeŶ  fühƌteŶ.  Billige  Iŵpoƌte  ǀoŶ 
WeiŶ  aus  deŵ  südliĐheŶ  Euƌopa 
tƌugeŶ  eďeŶfalls  zu  eiŶeŵ  RüĐkgaŶg 
des WeiŶďaus ďei. Heute ŶoĐh zeugeŶ iŵ Stadtgeďiet ǀoŶ BeƌŶďuƌg ǀiele Fluƌ‐ uŶd StƌaßeŶŶaŵeŶ 
ǀoŶ deƌ eiŶstigeŶ BedeutuŶg des WeiŶaŶďaus. So lasseŶ siĐh ďeispielsǁeise StƌaßeŶŶaŵeŶ ǁie 
„WeiŶďeƌg“  odeƌ  „RosiŶeŶďeƌg“  iŵ  Stadtteil  Waldau  fiŶdeŶ,  ǁelĐheƌ  iŶ  histoƌisĐheŶ  QuelleŶ 
ďeƌeits AŶfaŶg des ϵ. JahƌhuŶdeƌts uŶteƌ deƌ OƌtsďezeiĐhŶuŶg „Waladala“ EƌǁähŶuŶg fiŶdet. 

Mit deŶ pƌogŶostizieƌteŶ KliŵaǀeƌäŶdeƌuŶgeŶ uŶd deŵ zuŶehŵeŶdeŶ NaĐhfƌage ŶaĐh ƌegioŶaleŶ 
PƌodukteŶ  eƌöffŶet  siĐh  heute  die  MögliĐhkeit,  dass  deƌ  WeiŶďau  iŶ  die  RegioŶ  BeƌŶďuƌg 
zuƌüĐkkehƌeŶ kaŶŶ. Aus deƌ GesĐhiĐhte des WeiŶďaus heƌaus ďietet  siĐh ŵit deƌ AŶlage eiŶes 
WeiŶďeƌgs iŶ deƌ RegioŶ BeƌŶďuƌg die ChaŶĐe dieses KultuƌlaŶdsĐhaftseleŵeŶt Ŷeu zu eŶtdeĐkeŶ 
uŶd als IŶspiƌatioŶsƋuelle füƌ ǁiƌtsĐhaftliĐhe uŶd gesellsĐhaftliĐhe AktiǀitäteŶ zu ŶutzeŶ. 

DuƌĐh  das  VoƌhaďeŶ  ist  ŶiĐht  die  RekoŶstƌuktioŶ  eiŶes  histoƌisĐheŶ  WeiŶďeƌgs  aŶgedaĐht. 
Vielŵehƌ soll eiŶ WeiŶďeƌgaƌeal gesĐhaffeŶ ǁeƌdeŶ, das soǁohl histoƌisĐhe uŶd tƌaditioŶelle als 
auĐh zeitgeŵäße uŶd zukuŶftsǁeiseŶde EleŵeŶte  ƌuŶd uŵ das Theŵa WeiŶ eŶthält. So  ist es 
ŶatüƌliĐh auĐh ǀoƌgeseheŶ histoƌisĐheŶ AŶďauaƌteŶ zu ǀeƌaŶsĐhauliĐheŶ uŶd alteŶ ReďsoƌteŶ zu 
zeigeŶ.  Deƌ  Fokus  des  VoƌhaďeŶs  soll  jedoĐh  iŶsďesoŶdeƌe  deƌ  ZukuŶft  des WeiŶďaus  gelteŶ.  
Daďei  solleŶ  u.a.  Aspekte,  ǁie  die  zukuŶftsǁeiseŶde  GestaltuŶg  ;LaŶdsĐhaftsaƌĐhitektuƌ  uŶd 
AƌĐhitektuƌͿ  ǀoŶ  WeiŶďeƌgeŶ  als  ökologisĐhe  ǁeƌtǀolle  KultuƌlaŶdsĐhaftseleŵeŶte  odeƌ  ihƌe 
AusstattuŶg ŵit iŶŶoǀatiǀeŶ DesigŶeleŵeŶteŶ ;z.B. ReďspalieƌeͿ ďis hiŶ zuƌ LaŶdsĐhaftskuŶst ďzǁ. 
LaŶdAƌt eiŶe Rolle spieleŶ. Weiteƌe TheŵeŶfeldeƌ stelleŶ ŶeďeŶ deŵ AŶďau uŶd deƌ HeƌstelluŶg 
ǀoŶ WeiŶ die PƌoduktioŶ ǀoŶ ǁeiteƌeŶ gesuŶdeŶ ƌegioŶaleŶ NahƌuŶgsŵittelŶ, ǁie z.B. HoŶig auf 
GƌuŶdlage  eiŶeƌ  aƌteŶƌeiĐheŶ WeiŶďeƌgfloƌa  uŶd  die  KuliŶaƌistik  daƌ.  AuĐh  küŶstleƌisĐhe  uŶd 
kultuƌelle EleŵeŶte ;Liteƌatuƌ, Maleƌei, Musik etĐ.Ϳ ďieteŶ MögliĐhkeiteŶ, uŵ siĐh auf deŵ Aƌeal 
ŵit deŵ Theŵa WeiŶ auseiŶaŶdeƌzusetzeŶ uŶd köŶŶeŶ zuƌ ǁiƌtsĐhaftliĐheŶ NutzuŶg iŶspiƌieƌeŶ. 

Ziel des VoƌhaďeŶs ist soŵit die iŶtegƌieƌte EŶtǁiĐkluŶg uŶd das EƌleďďaƌŵaĐheŶ deƌ ǀielfältigeŶ 
NutzuŶgsoptioŶeŶ des PoteŶtials uŶd Theŵas WeiŶ, uŵ iŶ dieseŵ KoŶteǆt ƌegioŶale Iŵpulse füƌ 
ǁeiteƌe  ŶaĐhhaltige  ökologisĐhe,  gesellsĐhaftliĐhe,  kultuƌelle  uŶd  ǁiƌtsĐhaftliĐhe  ;auĐh 
touƌistisĐheͿ AktiǀitäteŶ zu geŶeƌieƌeŶ.  

 
AbbilduŶg ϭ: HuldiguŶgsbild zuŵ WeiŶbau iŶ BerŶburg uŶd 
UŵgebuŶg voŶ ϭϴϬϲ ;Quelle VBA ϮϬϬϳͿ 
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Deƌ ǀoƌliegeŶde LaŶdsĐhaftspflegeƌisĐhe FaĐhďeitƌag uŵfasst  iŵ WeseŶtliĐheŶ die AŶalǇse uŶd 
BeǁeƌtuŶg  des  EiŶgƌiffs  iŶ  deŶ  Natuƌhaushalt  duƌĐh  folgeŶde  ŵit  deƌ  AŶlage  des WeiŶďeƌgs 
ǀeƌďuŶdeŶeŶ MaßŶahŵeŶ:  

 

ϰ. ZustaŶdsaŶalyse uŶd ‐ďeǁertuŶg 
ϰ.ϭ Lage uŶd NutzuŶgsstruktur des PlaŶgeďietes 
Lage uŶd aŶgreŶzeŶde NutzuŶgeŶ 
Das Đa. ϴϬϬϬ ŵ² gƌoße PlaŶgeďiet ďefiŶdet siĐh aŵ ŶöƌdliĐheŶ RaŶd des ďesiedelteŶ BeƌeiĐhs deƌ 
Stadt BeƌŶďuƌg iŵ Stadtteil Waldau ;siehe Aďď. Ϯ uŶd ϯͿ. Es ǁiƌd iŵ SüdeŶ duƌĐh die NeďeŶstƌaße 
„WeiŶďeƌg“ uŶd eiŶe diƌekt daƌaŶ aŶgƌeŶzeŶde BahŶtƌasse ďegƌeŶzt. Iŵ NoƌdeŶ ďzǁ. NoƌdosteŶ 
ďefiŶdet  siĐh  eiŶe  gƌoße  BƌaĐhfläĐhe  ;FluƌŶaŵe  Nussďauŵfeld,  siehe  PlaŶ‐Nƌ.  ϭͿ  soǁie 
LaŶdǁiƌtsĐhaftsfläĐheŶ, die ihƌeƌseits iŵ NoƌdeŶ duƌĐh die BuŶdestƌaße BϲŶ ďegƌeŶzt ǁeƌdeŶ. Iŵ 
OsteŶ des Aƌeals ďefiŶdet siĐh eiŶ ŶoĐh teilǁeise geŶutzteƌ GaƌageŶkoŵpleǆ uŶd  iŵ SüdosteŶ 
gƌeŶzt aŶ die Stƌaße „WeiŶďeƌg“ das GeläŶde deƌ ƌoŵaŶisĐheŶ KiƌĐhe „St. StephaŶie“ ŵit seiŶeŵ 
paƌkähŶliĐh gestalteteŶ Uŵfeld. Iŵ WesteŶ gƌeŶzt aŶ das PlaŶgeďiet eiŶe GeǁeƌďefläĐhe aŶ, auf 
deƌ  duƌĐh  deŶ  AďďƌuĐh  eheŵaligeƌ  WiƌtsĐhaftsgeďäude  gƌoße  ǀegetatioŶslose  FläĐheŶ 
doŵiŶieƌeŶ. Diese siŶd ŵit ǀeƌŵutliĐh aus deŵ GeďäudeaďďƌuĐh geǁoŶŶeŶeŶ ReĐǇĐliŶgŵateƌial 
ŵehƌ odeƌ ǁeŶigeƌ staƌk ďefestigt. 

 

 
AbbilduŶg Ϯ: Lage des PlaŶgebiets iŵ Stadtgebiet BerŶburg [  ]  

;Quelle Luftďild: Google Maps ϮϬϭϲͿ 
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AbbilduŶg ϯ: Lage des PlaŶgebiets iŵ Stadtteil Waldau [  ] 

;Quelle Luftďild: Google Maps ϮϬϭϲͿ 
 

Das PlaŶgeďiet uŶd seiŶe NutzuŶgsstruktur 
Das PlaŶgeďiet uŵfasst hauptsäĐhliĐh folgeŶde FluƌstüĐke ;FLSͿ iŶ deƌ GeŵaƌkuŶg BeƌŶďuƌg ;siehe 
auĐh AŶhaŶg ‐ PlaŶ Nƌ. ϭͿ: 

 ǀollstäŶdige FläĐhe deƌ FLS ϱ/ϱ uŶd ϯ ;Fluƌ ϱϵͿ,  
 östliĐheƌ TeilďeƌeiĐh des FLS Ϯ/Ϯ ;Fluƌ ϱϵͿ, 
 ŶoƌdöstliĐheƌ TeilďeƌeiĐh des FLS ϰ ;Fluƌ ϱϵͿ, 
 ŶöƌdliĐheƌ TeilďeƌeiĐh des FLS ϱϰ ;Fluƌ ϲϬͿ uŶd  
 südǁestliĐheƌ TeilďeƌeiĐh des FLS ϯ/ϰ ;Fluƌ ϱϴͿ. 

 

AuĐh ǁeŶŶ es zuƌ AďgƌeŶzuŶg des PlaŶgeďiets siŶŶǀoll geǁeseŶ ǁäƌe, ist das FluƌstüĐk ϱ/ϰ ŶiĐht 
BestaŶdteil des PlaŶgeďiets, da es aktuell iŶ Pƌiǀatďesitz ist uŶd soŵit keiŶ Zugƌiff auf die FläĐhe 
zu  seiŶeƌ  NutzuŶg  iŵ  ZusaŵŵeŶhaŶg  ŵit  deƌ  RealisieƌuŶg  des  VoƌhaďeŶs  geǁähƌleistet  ist. 
DeŵeŶtspƌeĐheŶd ǁeƌdeŶ  auf  deƌ  FläĐhe  des  FluƌstüĐks  ϱ/ϰ  keiŶe  ÄŶdeƌuŶgeŶ  odeƌ  EiŶgƌiffe 
ǀoƌgeŶoŵŵeŶ.  

Die  FluƌstüĐke  ϱ/ϱ  uŶd  ϯ  ǁeƌdeŶ  iŵ  OsteŶ  soǁie  teilǁeise  iŵ  NoƌdeŶ  uŶd  iŵ  SüdeŶ  duƌĐh 
uŶteƌsĐhiedliĐh gut eƌhalteŶe histoƌisĐhe BƌuĐhsteiŶŵaueƌŶ eiŶgefƌiedet. Auf deŵ FluƌstüĐk ϱ/ϱ 
uŶd iŵ ǁestliĐheŶ Teil des FluƌstüĐks ϯ ďefaŶd siĐh üďeƌ ǀiele JahƌzehŶte die StadtgäƌtŶeƌei ǀoŶ 
BeƌŶďuƌg,  ďis  diese Mitte  deƌ  ϵϬigeƌ  Jahƌe  aŶ  dieseŵ  StaŶdoƌt  aufgegeďeŶ  ǁuƌde.  NaĐh  deƌ 
Aufgaďe  deƌ  NutzuŶg  dieseƌ  FläĐheŶ  als  GäƌtŶeƌei  ǁaƌ  sie  zeitǁeise  aŶ  eiŶ  BauuŶteƌŶehŵeŶ 
ǀeƌpaĐhtet,  das  das  GaƌageŶgeďäude  uŶd  die  FƌeifläĐheŶ  teilǁeise  als  LageƌfläĐhe  Ŷutzte. 
NaĐhdeŵ  die  NutzuŶg  deƌ  FläĐheŶ  duƌĐh  das  BauuŶteƌŶehŵeŶ  uŵ  ϮϬϭϬ  aufgegeďeŶ  ǁuƌde, 
setzte doƌt die SukzessioŶ eiŶ. Deƌ auf GƌuŶd deƌ GaƌteŶŶutzuŶg iŶ ǀieleŶ TeileŶ ŶähƌstoffƌeiĐhe 
BodeŶ  fühƌte  zuƌ  EŶtǁiĐkluŶg  eiŶeƌ  ausdaueƌŶdeŶ  kƌautigeŶ  RudeƌalǀegetatioŶ  ŵit 
ŶähƌstofflieďeŶdeŶ AƌteŶ. WeiteƌhiŶ siŶd juŶge Gehölze aŶzutƌeffeŶ, deƌ duƌĐh Ausläufeƌ uŶd die 
VeƌsaŵŵuŶg deƌ auf deŶ uŵliegeŶdeŶ FläĐheŶ doŵiŶieƌeŶdeŶ AƌteŶ ;iŶsď. RoďiŶia pseudoaĐaĐia, 
FƌaǆiŶus eǆĐelsioƌͿ aŶgesiedelt hat. 
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Deƌ  östliĐhe  BeƌeiĐh  des  FluƌstüĐks  ϯ  ǁuƌde  ďis  Mitte  ϮϬϭϱ  duƌĐh  zǁei  staƌk  zeƌfalleŶe 
WohŶgeďäude gepƌägt. Diese ǁuƌdeŶ ǀeƌaŶlasst duƌĐh deŶ daŵaligeŶ EigeŶtüŵeƌ aď Mitte ϮϬϭϱ 
aďgeďƌoĐheŶ, ǁas ǀeƌŵutliĐh aus GƌüŶdeŶ deƌ GeǁähƌleistuŶg deƌ VeƌkehƌssiĐheƌheit  auf deƌ 
Stƌaße  „WeiŶďeƌg“  auf  ďehöƌdliĐhe  AŶoƌdŶuŶg  eƌfolgte.  Die  daďei  aŶgefalleŶe 
AďďƌuĐhŵateƌialieŶ ;BƌuĐhsteiŶe, Bauholz, Ziegel, Kalk‐ uŶd ZeŵeŶtŵöƌtel etĐ.Ϳ ǁuƌdeŶ daďei Ŷuƌ 
teilǁeise  iŶ  geƌiŶgeŵ  UŵfaŶg  geďoƌgeŶ  uŶd  eŶtsoƌgt,  d.h.  ǀielŵehƌ  auf  deƌ  koŵpletteŶ 
ǁestliĐheŶ Hälfte des FluƌstüĐks ϯ eiŶplaŶieƌt. 

Deƌ  östliĐhe  Teil  des  FluƌstüĐks  Ϯ/Ϯ ǁiƌd  iŵ ŶöƌdliĐheŶ BeƌeiĐh  duƌĐh  eiŶe ǁeitestgeheŶd ŵit 
eǆotisĐheŶ PflaŶzeŶaƌteŶ ;StaudeŶ uŶd GehölzeͿ ďestaŶdeŶe FläĐhe doŵiŶieƌt. Es ǁaƌ ǀeƌŵutliĐh 
zu ZeiteŶ deƌ NutzuŶg des daǀoŶ östliĐh liegeŶdeŶ Aƌeals ;FLS ϯ, ϱ/ϰ, ϱ/ϱͿ als Beet ausgestaltet 
uŶd  dieŶte  als  ƌepƌäseŶtatiǀeƌ  EiŶgaŶgsďeƌeiĐh  iŶ  die  GäƌtŶeƌei.  Iŵ ŵittleƌeŶ  BeƌeiĐh  des  iŵ 
PlaŶuŶgsgeďiet liegeŶdeŶ östliĐheŶ Teils des FluƌstüĐks Ϯ/Ϯ ďefiŶdet siĐh eiŶe ďefestigte Zufahƌt 
zuŵ  eheŵaligeŶ  GäƌtŶeƌeigeläŶde  soǁie  zu  eiŶeŵ  auf  deŵ  FluƌstüĐk  Ϯ/Ϯ  ǀoƌhaŶdeŶeŶ 
GaƌageŶgeďäude. Die Zufahƌt ist üďeƌ eiŶe außeƌhalď des PlaŶuŶgsgeďietes liegeŶde gepflasteƌte 
Stƌaße  zu  eƌƌeiĐheŶ,  üďeƌ  die  ŵaŶ  ŶaĐh  SüdeŶ  auf  die  Stƌaße  „WeiŶďeƌg“  gelaŶgt.  Das 
GaƌageŶgeďäude  auf  FluƌstüĐk  Ϯ/Ϯ  ǁiƌd  duƌĐh  Dƌitte  zuŵ  AďstelleŶ  ǀoŶ  PKWs  geŶutzt.  Iŵ 
südliĐheŶ des FluƌstüĐks Ϯ/Ϯ ďefiŶdet siĐh eiŶ älteƌeƌ RoďiŶieŶďestaŶd. 

Deƌ ŶoƌdöstliĐhe TeilďeƌeiĐh des FLS ϰ stellt BegleitgƌüŶ deƌ Stƌaße „WeiŶďeƌg daƌ. So ďefiŶdeŶ 
siĐh doƌt eiŶige teilǁeise sĐhoŶ staƌk gesĐhädigte StƌaßeŶďäuŵe ;RoďiŶa pseudoaĐaĐiaͿ soǁie siĐh 
duƌĐh Wuƌzelausläufeƌ ausgeďƌeitete juŶge Eǆeŵplaƌe deƌselďeŶ Aƌt.  

Deƌ iŶŶeƌhalď des PlaŶuŶgsgeďiets liegeŶde ŶöƌdliĐhe Teil ǀoŶ FluƌstüĐk ϱϰ ist eiŶ aŶ die Stƌaße 
„WeiŶďeƌg“ aŶgƌeŶzeŶdeƌ HaŶg uŶd stellt BegleitgƌüŶ deƌ Stƌaße „WeiŶďeƌg daƌ. Es eǆistieƌeŶ hieƌ 
eďeŶfalls  eiŶige  ďeƌeits  gesĐhädigte  StƌaßeŶďäuŵe.  WeiteƌhiŶ  ǁiƌd  die  FläĐhe  ǀoŶ  siĐh 
ausďƌeiteŶdeŶ  juŶgeŶ  RoďiŶieŶ  uŶd  kƌautigeƌ  RudeƌalǀegetatioŶ  gepƌägt.  Iŵ  östliĐheŶ  Teil 
ďefiŶdet  siĐh  eiŶe  gƌößeƌe ŵaƌode  TƌeppeŶaŶlage,  üďeƌ  die ŵaŶ  eiŶst  zu  deŶ  GeďäudeŶ  auf 
FluƌstüĐk ϯ gelaŶgte.  

Deƌ  südǁestliĐhe  TeilďeƌeiĐh  des  FluƌstüĐks  ϯ/ϰ  gƌeŶzt  aŶ  eiŶeŶ  ďeƌeits  außeƌhalď  des 
PlaŶuŶgsgeďietes liegeŶdeŶ ǁeitestgeheŶd uŶďefestigteŶ Feldǁeg. Das GeläŶde ist als BösĐhuŶg 
ŵit  staƌkeŵ  Gefälle  ausgepƌägt,  die  iŵ  südliĐheŶ  Teil  duƌĐh  kƌautige  RudeƌalǀegetatioŶ 
ďeǁaĐhseŶ ist uŶd iŵ ŶöƌdliĐheŶ BeƌeiĐh ŵit juŶgeŶ, siĐh ausgesaŵteŶ EsĐheŶ ďestaŶdeŶ ist. 

 

ϰ.Ϯ PlaŶerisĐhe VorgaďeŶ 
SeiteŶs  des  VoƌhaďeŶtƌägeƌs  ďesteheŶ  hiŶsiĐhtliĐh  deƌ  AŶlage  des  WeiŶďeƌgs  folgeŶde 
plaŶeƌisĐhe VoƌgaďeŶ: 

 HeƌƌiĐhtuŶg des Aƌeals duƌĐh deŶ AďďƌuĐh uŶd die BeseitiguŶg ǀoŶ BausĐhutt uŶd 
GeďäudeƌesteŶ soǁie geƌiŶgfügiges ModellieƌeŶ uŶd PlaŶieƌeŶ deƌ GeläŶdeoďeƌfläĐhe 

 AŶlage ǀoŶ ϮϬϬϬ‐ ϮϱϬϬ Ƌŵ kleiŶteiligeƌ eǆteŶsiǀeƌ WeiŶďaufläĐheŶ eiŶsĐhließliĐh deƌ 
GeǁähƌleistuŶg deƌ eƌfoƌdeƌliĐheŶ BesoŶŶuŶg deƌ WeiŶďaufläĐheŶ 

 AŶlage ǀoŶ GehǁegeŶ zu fußläufigeŶ EƌsĐhließuŶg des Aƌeals uŶteƌ BeƌüĐksiĐhtiguŶg deƌ 
öƌtliĐheƌ SiĐhtďeziehuŶgeŶ soǁie SĐhaffuŶg eiŶes ƌepƌäseŶtatiǀeŶ EiŶgaŶgsďeƌeiĐhs  
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 AŶlage eiŶes WiƌtsĐhaftsǁeges zuƌ EƌsĐhließuŶg des Aƌeals füƌ Fahƌzeuge uŶd Geƌäte, die 
zuƌ BeǁiƌtsĐhaftuŶg des WeiŶďeƌgs eƌfoƌdeƌliĐh siŶd  

 EƌhaltuŶg uŶd Repaƌatuƌ deƌ histoƌisĐheŶ BƌuĐhsteiŶŵaueƌŶ als ƌegioŶales Kultuƌgut 
soǁie NeuaŶlage ǀoŶ BƌuĐhsteiŶŵaueƌŶ uŶd ihƌe EƌgäŶzuŶg zuƌ EiŶfƌieduŶg des Aƌeals 

 Eƌhalt eiŶes iŵ NoƌdeŶ ǀoŶ FluƌstüĐk ϱ/ϱ ;siehe auĐh AŶhaŶg ‐ PlaŶ Nƌ. ϭ uŶd ϮͿ 
ǀoƌhaŶdeŶeŶ GaƌageŶgeďäudes zu seiŶeƌ späteƌeŶ SaŶieƌuŶg uŶd UŵŶutzuŶg zuŵ 
WeiŶďeƌghaus. ;Die ďauƌeĐhtliĐhe GeŶehŵiguŶg füƌ die SaŶieƌuŶg uŶd UŵŶutzuŶg des 
GaƌageŶgeďäudes ǁiƌd ďei deƌ zustäŶdigeŶ Behöƌde gesoŶdeƌt ďeaŶtƌagt.Ϳ 
Die aƌteŶsĐhutzƌeĐhtliĐhe AŶalǇse uŶd BeǁeƌtuŶg deƌ geplaŶteŶ SaŶieƌuŶg des 
ǀoƌhaŶdeŶeŶ GaƌageŶgeďäudes ist ŶiĐht BestaŶdteil dieses LaŶdsĐhaftspflegeƌisĐheŶ 
FaĐhďeitƌags. Deƌ daŵit ggf. eiŶheƌgeheŶde Veƌlust ǀoŶ LeďeŶsƌäuŵeŶ füƌ Fledeƌŵäuse 
;WoĐheŶstuďeŶͿ odeƌ VögelŶ ;z.B. Bƌutstätte füƌ RauĐhsĐhǁalďeŶͿ ǁiƌd iŵ 
ZusaŵŵeŶhaŶg ŵit deŵ ďeiŵ BauoƌdŶuŶgsaŵt des SalzlaŶdkƌeises ŶoĐh zu 
eƌaƌďeiteŶdeŶ uŶd eiŶzuƌeiĐheŶdeŶ BauaŶtƌag zuƌ GeďäudesaŶieƌuŶg uŶd ‐uŵŶutzuŶg 
aďgehaŶdelt. 

 VoƌsĐhlag füƌ die PositioŶieƌuŶg eiŶeƌ AussiĐhtsplattfoƌŵ zuƌ SĐhaffuŶg eiŶes 
zusätzliĐheŶ AŶziehuŶgspuŶktes auf deŵ WeiŶďeƌg füƌ die BesuĐheƌ ;Die ďauƌeĐhtliĐhe 
GeŶehŵiguŶg füƌ die AussiĐhtsplattfoƌŵ ǁiƌd ďei deƌ zustäŶdigeŶ Behöƌde gesoŶdeƌt 
ďeaŶtƌagt.Ϳ 

 AufƌeĐhteƌhaltuŶg deƌ Nutzďaƌkeit deƌ Gaƌage auf FluƌstüĐk Ϯ/Ϯ ;Fluƌ ϱϵͿ duƌĐh Dƌitte 
 

ϰ.ϯ NaturräuŵliĐhe GegeďeŶheiteŶ 
Geŵäß  deƌ  NatuƌƌäuŵliĐheŶ  GliedeƌuŶg  SaĐhseŶ‐AŶhalts  lässt  siĐh  das  PlaŶgeďiet  deƌ 
HaupteiŶheit  Flusstäleƌ  uŶd NiedeƌuŶgslaŶdsĐhafteŶ  ;ϮͿ ŵit  deƌ  UŶteƌeiŶheit UŶteƌes  Saaletal 
;Ϯ.ϰͿ zuoƌdŶeŶ. ;REICHHOFF et al. ϮϬϬϭ/ÜďeƌsiĐhtskaƌteͿ.  

 
BodeŶ 
AŶ deŶ SaaletalhäŶgeŶ haďeŶ siĐh iŶ AďhäŶgigkeit ǀoŶ deŶ GesteiŶs‐ uŶd ReliefǀeƌhältŶisseŶ sehƌ 
uŶteƌsĐhiedliĐhe  BödeŶ  eŶtǁiĐkelt  uŶd  gegeŶüďeƌ  deƌ  AďtƌaguŶg  eƌhalteŶ.  Auf  silikatisĐheŶ 
SuďstƌateŶ  tƌeteŶ  Beƌgsalŵ  üďeƌ  GesteiŶ‐BƌauŶeƌdeŶ,  BeƌgsaŶdlöß‐BƌauŶeƌdeŶ  soǁie  SĐhutt‐ 
uŶd  FelsƌaŶkeƌ  auf.  Auf  deŶ  kaƌďoŶatisĐheŶ  SuďstƌateŶ  siŶd  ReŶdziŶeŶ  uŶteƌsĐhiedliĐheƌ 
MäĐhtigkeit ďis zuƌ flaĐhgƌüŶdigeŶ SĐhutt‐ReŶdziŶa eŶtǁiĐkelt. ;REICHHOFF et al. ϮϬϬϭ/S. ϭϬϳͿ 

Das  PlaŶgeďiet  liegt  aŶ  eiŶeŵ  SüdhaŶg,  deƌ  gƌößte  Teil  ist  tiefgƌüŶdig  ŵit  uŶteƌsĐhiedliĐheŶ 
BodeŶŵäĐhtigkeiteŶ.  Iŵ ŶöƌdliĐheŶ PlaŶgeďiet  iŵ BeƌeiĐh des GaƌageŶgeďäudes jedoĐh ist deƌ 
UŶteƌgƌuŶd  sehƌ  flaĐhgƌüŶdig,  so  dass  iŶ  TeilďeƌeiĐheŶ  ďeƌeits  ϱϬ  Đŵ  uŶteƌ  deƌ 
GeläŶdeoďeƌkaŶŶte deƌ tǇpisĐhe BeƌŶďuƌgeƌ KalksteiŶ aŶsteht.  

 

Wasser 
Das UŶteƌe Saaletal ist eiŶ sehƌ ŶiedeƌsĐhlagsaƌŵes Geďiet. AďgeseheŶ ǀoŶ deƌ FuhŶe eŶtspƌiŶgeŶ 
die liŶksseitigeŶ Saalezuflüsse fast alle iŵ Haƌz, so die Wippeƌ uŶd die Bode. LedigliĐh die kleiŶeƌeŶ 
NeďeŶflüsse Salza uŶd SĐhleŶze eŶtǁässeƌŶ das östliĐhe HaƌzǀoƌlaŶd uŶd deŶ ŶöƌdliĐheŶ Teil deƌ 
Queƌfuƌteƌ Platte. ;ReiĐhhoff et al. ϮϬϬϭ/S. ϭϬϳͿ 
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Kliŵa 
Das Saaletal gehöƌt deŵ suďkoŶtiŶeŶtal ďeeiŶflussteŶ BiŶŶeŶlaŶdkliŵa iŵ Lee deƌ Mittelgeďiƌge 
aŶ. Mit eiŶeŵ JahƌesŶiedeƌsĐhlag uŵ ϱϬϬ ŵŵ ;BeƌŶďuƌg ϰϴϯ ŵŵ/a, Halle ϰϳϲ ŵŵ/aͿ gehöƌt das 
Saaletal zu deŶ ŶiedeƌsĐhlagsäƌŵsteŶ LaŶdsĐhafteŶ SaĐhseŶ‐AŶhalts. Das Saaletal  ist theƌŵisĐh 
ďesoŶdeƌs  ďegüŶstigt.  So  eƌƌeiĐheŶ  die  JahƌesŵittelteŵpeƌatuƌeŶ Weƌte  ďis  ϵ  °C  ;Halle  ϵ  °C, 
BeƌŶďuƌg ϴ,ϰ °CͿ. Die JuliteŵpeƌatuƌeŶ liegeŶ ďei ϭϴ °C. IŶ ǀeƌgaŶgeŶeƌ Zeit ǁaƌ auĐh das UŶteƌe 
Saaletal  als AusdƌuĐk dieseƌ GuŶst eiŶ Geďiet des WeiŶaŶďaus. AlsleďeŶ, GƌöŶa uŶd BeƌŶďuƌg 
ǁaƌeŶ ŵit WeiŶgäƌteŶ ausgestattet. Bei Adeƌstedt hielt siĐh deƌ WeiŶďau sogaƌ ďis zuƌ ǀoƌletzteŶ 
JahƌhuŶdeƌtǁeŶde. ;ReiĐhhoff et al. ϮϬϬϭ/S. ϭϬϴͿ 

 

VegetatioŶ 
Bei  deƌ BesĐhƌeiďuŶg deƌ VegetatioŶ  ist  zǁisĐheŶ deƌ  poteŶzielleŶ ŶatüƌliĐheŶ uŶd deƌ  ƌealeŶ 
VegetatioŶ zu uŶteƌsĐheideŶ. UŶteƌ deŵ Begƌiff poteŶzielle ŶatüƌliĐhe VegetatioŶ ǁiƌd diejeŶige 
PflaŶzeŶgesellsĐhaft  ǀeƌstaŶdeŶ,  die  siĐh  ohŶe  ǁeiteƌes  EiŶǁiƌkeŶ  des  MeŶsĐheŶ  eiŶstelleŶ 
ǁüƌde. IŶ Mitteleuƌopa haŶdelt es siĐh daďei i.d.R. uŵ WaldgesellsĐhafteŶ.  

Die  potenzielle  natürliche  Vegetation  iŵ  PlaŶgeďiet  ǁäƌe  iŶ  tiefgƌüŶdigeŶ  HaŶglageŶ  die 
fƌühjahƌsgeophǇteŶƌeiĐhe  TƌauďeŶeiĐheŶ‐HaiŶďuĐheŶǁäldeƌ  ŵit  ƌelatiǀ  hoheŵ  WiŶteƌliŶdeŶ‐ 
uŶd  FeldahoƌŶ‐AŶteil.  FlaĐhgƌüŶdige  Fels‐  uŶd  SteilhäŶge  des  Stƌoŵtales  ǁäƌeŶ  kleiŶfläĐhig 
ǁaldfƌei  uŶd  ǀoŶ  suďkoŶtiŶeŶtaleŶ  SteppeŶƌaseŶ,  suďŵediteƌƌaŶeŶ  FelsfluƌeŶ  uŶd 
suďatlaŶtisĐheŶ ZǁeƌgstƌauĐhheideŶ ďedeĐkt. ;ReiĐhhoff et al. ϮϬϬϭ/S. ϭϬϴͿ 

Die reale Vegetation uŶteƌsĐheidet siĐh deutliĐh ǀoŶ deƌ poteŶzielleŶ ŶatüƌliĐheŶ VegetatioŶ. Die 
iŵ  PlaŶgeďiet  aŶzutƌeffeŶdeŶ  VegetatioŶsďestäŶde  köŶŶeŶ  als  PioŶieƌgesellsĐhafteŶ  ďzǁ. 
Kultuƌfolgeďiotope  eiŶgestuft  ǁeƌdeŶ.  Es  haŶdelt  siĐh  üďeƌǁiegeŶd  uŵ  ŶähƌstofflieďeŶde 
ausdaueƌŶde kƌautige RudeƌalǀegetatioŶ odeƌ uŵ austƌieďs‐ uŶd ǀeƌŵehƌuŶgsfƌeudige Gehölze 
ǁie  RoďiŶia  pseudoaĐaĐia  uŶd  FƌaǆiŶus  eǆĐelsioƌ.  VeƌeiŶzelt  fiŶdeŶ  siĐh  Rosa  ĐaŶiŶa,  PƌuŶus 
spiŶosa  odeƌ  CoƌŶus  saŶguiŶea.  ZusätzliĐh  fiŶdeŶ  siĐh  iŵ  PlaŶgeďiet  auĐh  BestäŶde 
koŶkuƌƌeŶzstaƌkeƌ  ŶiĐht  heiŵisĐheƌ  ZieƌstaudeŶ  ;Solidago,  Asteƌ  etĐ.Ϳ  soǁie  fƌeŵdläŶdisĐhe 
Zieƌgehölze  deƌ  GattuŶgeŶ  JuŶipeƌus,  Malus,  PƌuŶus,  Riďes,  SǇƌiŶga  etĐ.,  die  deƌ  eheŵaligeŶ 
NutzuŶg des Aƌeals als GäƌtŶeƌei eŶtstaŵŵeŶ. 

 

SĐhutzgeďiete 
SĐhutzgeďiete  uŶd  SĐhutzoďjekte  ŶaĐh  LaŶdes‐,  BuŶdes  –  uŶd  EuƌopaƌeĐht  siŶd  duƌĐh  das 
VoƌhaďeŶ  ŶiĐht  ďetƌoffeŶ.  Es  siŶd  deshalď  keiŶe  Veƌluste  ǀoŶ  pƌioƌitäƌeŶ  LeďeŶsƌäuŵeŶ  zu 
eƌǁaƌteŶ.  

 
 
ϰ.ϰ WertďestiŵŵeŶde Biotop‐ uŶd NutzuŶgstypeŶ 
Das  Ŷahezu  gesaŵte  PlaŶgeďiet  hat  siĐh  ŶaĐh  Aufgaďe  deƌ NutzuŶgeŶ  iŶ ǁeiteŶ  TeileŶ  duƌĐh 
SukzessioŶ  uŶgestöƌt  eŶtǁiĐkelt.  Das  Aƌeal  ǁiƌd  hauptsäĐhliĐh  duƌĐh  ŵit  juŶgeŶ  GehölzeŶ 
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ďestaŶdeŶe  uŶd  gehölzfƌeie  BeƌeiĐhe  ŵit  kƌautigeƌ  VegetatioŶ  doŵiŶieƌt,  iŶ  deŶeŶ  eiŶzelŶe 
Geďäude uŶd ǀeƌsiegelte FläĐheŶ aŶzutƌeffeŶ siŶd. WeiteƌhiŶ ǁiƌd das Aƌeal iŵ SüdosteŶ duƌĐh 
eiŶe  gƌoße  ǀegetatioŶslose  FläĐhe  gepƌägt,  auf  deƌ  BausĐhutt  deƌ  auf  deŵ  FluƌstüĐk  ϯ 
aďgeďƌoĐheŶeŶ Geďäude eiŶplaŶieƌt ǁuƌde. Iŵ südliĐheŶ Teil des PlaŶgeďiets fiŶdeŶ siĐh eiŶige 
älteƌe Eǆeŵplaƌe ǀoŶ RoďiŶia pseudoaĐaĐia, die ǀoƌǁiegeŶd als  StƌaßeŶďegleitgƌüŶ deƌ  Stƌaße 
„WeiŶďeƌg“ fuŶgieƌeŶ, jedoĐh teilǁeise sĐhoŶ staƌk gesĐhädigt siŶd. DuƌĐh Wuƌzelausläufeƌ haďeŶ 
siĐh daheƌ ďeƌeits juŶge Eǆeŵplaƌe dieseƌ Aƌt ǁeiteƌ ausgeďƌeitet.  

DuƌĐh eiŶe KaƌtieƌuŶg deƌ Biotop‐ uŶd NutzuŶgstǇpeŶ ǁuƌde deƌ aktuelle ZustaŶd des PlaŶgeďiets 
fläĐheŶdeĐkeŶd  eƌfasst.  Die  KaƌtieƌuŶg  eƌfolgte  ǀoŵ  Ϯ.  Quaƌtal  ϮϬϭϱ  ďis  zuŵ  ϯ  Quaƌtal  ϮϬϭϲ 
eŶtspƌeĐheŶd  deƌ  RiĐhtliŶie  zuƌ  BeǁeƌtuŶg  uŶd  BilaŶzieƌuŶg  ǀoŶ  EiŶgƌiffeŶ  iŵ  LaŶd  SaĐhseŶ‐
AŶhalt ;Geŵ. RdEƌl. Des MLU, MVB, MI uŶd MW ǀoŵ ϭϲ.ϭϭ.ϮϬϬϰ – ϰϮ.Ϯ‐ϮϮϯϬϮ/ϮͿ. Die ƌäuŵliĐhe 
VeƌteiluŶg alleƌ eƌfassteŶ Biotop‐ uŶd NutzuŶgstǇpeŶ kaŶŶ PlaŶ‐Nƌ. Ϯ ;siehe AŶhaŶgͿ eŶtŶoŵŵeŶ 
ǁeƌdeŶ. Die ƋuaŶtitatiǀe AŶalǇse uŶd BeǁeƌtuŶg deƌ ǀoƌhaŶdeŶeŶ Biotop‐ uŶd NutzuŶgstǇpeŶ ist 
ŶaĐhfolgeŶd  iŶ Taďelle ϭ daƌgestellt. Die FläĐheŶ deƌ ǀoƌhaŶdeŶeŶ Biotop‐ uŶd NutzuŶgstǇpeŶ 
ǁuƌdeŶ  iŶ  deƌ  EiŶheit  QuadƌatŵeteƌŶ  ;ŵ²Ϳ  eƌhoďeŶ  uŶd  ŵit  deŵ  Biotopǁeƌt  des  BestaŶdes 
geŵäß deƌ o.g. RiĐhtliŶie ŵultiplizieƌt, uŵ füƌ das PlaŶgeďiet eiŶ GesaŵtfläĐheŶǁeƌt des Ist‐ ďzǁ. 
AusgaŶgszustaŶds zu eƌŵittelŶ. 

 

Taďelle ϭ: Ist‐ ďzǁ. AusgaŶgszustaŶd des PlaŶgeďietes 

Code  Biotoptyp 
FläĐhe 
iŶ ŵ² 

Biotop‐ 
ǁert  

pro ŵ² 

Biotop‐
fläĐheŶ‐

ǁert 
BS  BeďauuŶg iŵ SiedluŶgs‐ uŶd AußeŶďeƌeiĐh ϰϰϮ  Ϭ  Ϭ
BSď  BeďauuŶg ;BƌuĐhsteiŶ‐/ZiegelŵaueƌŶ, TƌeppeŶaŶlageŶͿ ϮϮϰ  Ϭ  Ϭ
BX  Baustelle ;fläĐhig eiŶplaŶieƌteƌ BausĐhutt aus AďďƌuĐh ǀoŶ 

GeďäudeͿ 
ϵϴϭ  Ϭ  Ϭ

HED  Bauŵgƌuppe/ ‐ďestaŶd aus üďeƌǁiegeŶd ŶiĐht‐heiŵisĐheŶ AƌteŶ ϴϳ  ϭϯ  ϭϭϮϳ
HGA ď  Feldgehölz aus üďeƌǁiegeŶd heiŵisĐheŶ AƌteŶ ;ϵ ďis ϮϬ Jahƌe altͿ ϵϬϭ  ϮϬ  ϭϴϬϮϬ
HGA Đ  Feldgehölz aus üďeƌǁiegeŶd heiŵisĐheŶ AƌteŶ ;ϰ ďis ϴ Jahƌe altͿ ϴϬϵ  ϭϴ  ϭϰϱϲϮ
HTA  GeďüsĐh tƌoĐkeŶ‐ǁaƌŵeƌ StaŶdoƌte ;üďeƌǁiegeŶd heiŵisĐhe 

AƌteŶͿ 
ϭϱϴ  Ϯϭ  ϯϯϭϳ

PYA  Beet / Raďatte  ϮϵϮ  ϲ  ϭϳϱϮ
UDY  Rudeƌalfluƌ, aƌteŶaƌŵ, soŶstigeƌ DoŵiŶaŶzďestaŶd ϭϱϳ  ϱ  ϳϴϯ
URA  Rudeƌalfluƌ, geďildet ǀoŶ ausdaueƌŶdeŶ AƌteŶ ϭϴϰϵ  ϭϰ  Ϯϱϴϴϲ
VWB  Befestigteƌ Weg ;ŵit ǁasseƌgeďuŶdeŶeƌ DeĐke, gepflasteƌt odeƌ 

ŵit SpuƌďahŶeŶͿ 
ϵϵ  ϲ  ϱϵϯ

VWC  Weg ;ǀeƌsiegeltͿ ϭϬϲ  Ϭ  Ϭ
XXR a  ReiŶďestaŶd RoďiŶie ;AltďestaŶdͿ ϭϭϵϳ  ϴ  ϵϱϳϲ
XXR ď  ReiŶďestaŶd RoďiŶie ;ϵ ďis ϮϬ Jahƌe altͿ Ϯϳ  ϲ  ϭϲϰ
XXS Đ  ReiŶďestaŶd GeŵeiŶe EsĐhe ;ϰ ďis ϴ Jahƌe altͿ ϳϰϳ  ϴ  ϱϵϳϮ
GesaŵtfläĐhe  ϴϬϳϰ   
GESAMTFLÄCHENWERT Ist‐/AusgaŶgszustaŶd ϴϭϳϰϳ
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HoĐhsĐhule AŶhalt, BeƌŶďuƌg, iŵ Dezeŵďeƌ ϮϬϭϲ    ϭϮ 

ϰ.ϱ BedeutuŶg für die FauŶa 
KoŶkƌete AŶgaďeŶ zuƌ FauŶa  liegeŶ  füƌ das PlaŶgeďiet ŶiĐht ǀoƌ. Detaillieƌte AussageŶ köŶŶeŶ 
deshalď  ŶiĐht  getƌoffeŶ  ǁeƌdeŶ.  Da  das  ďetƌeffeŶde  Aƌeal  uŶŵittelďaƌ  aŶ  WohŶďeďauuŶg, 
GeǁeƌďefläĐheŶ  uŶd  eiŶe  BahŶstƌeĐke  siŶd  die  ǀoƌhaŶdeŶeŶ  StƌuktuƌeŶ  ǀoƌ  alleŵ  füƌ 
kultuƌfolgeŶde  AƌteŶ  ǀoŶ  BedeutuŶg.  Älteƌe  GehölzstƌuktuƌeŶ  soǁie  die  siĐh  aus  deƌ 
GaƌteŶďƌaĐhe  duƌĐh  SukzessioŶ  eŶtǁiĐkelteŶ  juŶgeŶ  GehölzďestäŶde  uŶd  RudeƌalǀegetatioŶ 
ďietet aus aǀifauŶistisĐheƌ SiĐht LeďeŶsƌäuŵe füƌ VogelaƌteŶ iŵ ďesiedelteŶ BeƌeiĐh. 

 

ϱ. PlaŶuŶg  
Auf GƌuŶdlage deƌ VoƌgaďeŶ zuƌ RealisieƌuŶg des VoƌhaďeŶs ;siehe ϰ.ϮͿ ǁuƌdeŶ die Biotop‐ uŶd 
NutzuŶgstǇpeŶ  füƌ  das  Aƌeal  plaŶeƌisĐh  Ŷeu  stƌuktuƌieƌt  uŶd  fläĐheŶdeĐkeŶd  aŶalǇsieƌt.  Die 
ƌäuŵliĐhe VeƌteiluŶg deƌ geplaŶteŶ StƌuktuƌieƌuŶg deƌ Biotop‐ uŶd NutzuŶgstǇpeŶ kaŶŶ PlaŶ‐Nƌ. 
ϯ  ;siehe AŶhaŶgͿ eŶtŶoŵŵeŶ ǁeƌdeŶ. Die ƋuaŶtitatiǀe AŶalǇse uŶd BeǁeƌtuŶg deƌ geplaŶteŶ 
Stƌuktuƌ  deƌ  Biotop‐  uŶd  NutzuŶgstǇpeŶ  ist  eŶtspƌeĐheŶd  deƌ  RiĐhtliŶie  zuƌ  BeǁeƌtuŶg  uŶd 
BilaŶzieƌuŶg ǀoŶ EiŶgƌiffeŶ iŵ LaŶd SaĐhseŶ‐AŶhalt ;Geŵ. RdEƌl. Des MLU, MVB, MI uŶd MW ǀoŵ 
ϭϲ.ϭϭ.ϮϬϬϰ  –  ϰϮ.Ϯ‐ϮϮϯϬϮ/ϮͿ  ŶaĐhfolgeŶd  iŶ  Taďelle  Ϯ  daƌgestellt.  Die  FläĐheŶ deƌ  Biotop‐  uŶd 
NutzuŶgstǇpeŶ ǁuƌdeŶ iŶ deƌ EiŶheit QuadƌatŵeteƌŶ ;ŵ²Ϳ eƌŵittelt uŶd ŵit deŵ Biotopǁeƌt des 
BestaŶdes  geŵäß  deƌ  o.g.  RiĐhtliŶie  ŵultiplizieƌt,  iŶsofeƌŶ  keiŶe  ÄŶdeƌuŶg  des  Biotop‐  uŶd 
NutzuŶgstǇps  zu  ǀeƌzeiĐhŶeŶ  ist.  HaŶdelt  es  siĐh  uŵ  eiŶe  ÄŶdeƌuŶg  des  BiotǇps 
;UŵŶutzuŶg/UŵgestaltuŶgͿ  ǁuƌde  die  eƌŵittelte  FläĐheŶgƌöße  des  geplaŶteŶ  Biotop‐  ďzǁ. 
NutzuŶgstǇpeŶ geŵäß deƌ o.g. RiĐhtliŶie ŵit deŵ PlaŶǁeƌt ŵultiplizieƌt. Auf dieseƌ GƌuŶdlage 
ǁuƌde füƌ das Geďiet eiŶ GesaŵtfläĐheŶǁeƌt des geplaŶteŶ ZielzustaŶds eƌŵittelt. 

Taďelle Ϯ: ZielzustaŶd des PlaŶgeďietes 

Code  Biotoptyp 
FläĐhe 
iŶ ŵ² 

Biotop‐ 
ǁert  

pro ŵ² 

Biotop‐
fläĐheŶ‐

ǁert 
AWB  EǆteŶsiǀ geŶutzteƌ WeiŶďeƌg, KleiŶteƌƌasseŶ Ϯϯϲϲ  ϭϱ  ϯϱϰϵϬ
BS  BeďauuŶg iŵ SiedluŶgs‐ uŶd AußeŶďeƌeiĐh ϰϵϭ  Ϭ  Ϭ
BSď  BeďauuŶg ;BƌuĐhsteiŶŵaueƌŶͿ  ϰϳ  Ϭ  Ϭ
GMA/ 
GMY 

[NEUANLAGE] Mesophiles GƌüŶlaŶd ;sofeƌŶ ŶiĐht ϲϱϭϬͿ / SoŶstige 
BeƌgǁieseŶ ;sofeƌŶ ŶiĐht ϲϱϮϬͿ 

ϭϱϰϱ  ϭϲ  ϮϰϳϮϬ

GSB  SĐheƌƌaseŶ  ϲϯϳ  ϳ  ϰϰϱϵ
HGA a  Feldgehölz aus üďeƌǁiegeŶd heiŵisĐheŶ AƌteŶ ;AltďestaŶdͿ Ϯϵ  ϮϮ  ϲϯϴ
HTA  [NEUANLAGE] GeďüsĐh tƌoĐkeŶ‐ǁaƌŵeƌ StaŶdoƌte ;üďeƌǁiegeŶd 

heiŵisĐhe AƌteŶͿ 
ϭϱϬϵ  ϭϳ  Ϯϱϲϱϯ

VWB  Befestigteƌ Weg ;ŵit ǁasseƌgeďuŶdeŶeƌ DeĐke, gepflasteƌt odeƌ 
ŵit SpuƌďahŶeŶͿ 

ϵϴϴ  Ϭ  Ϭ

VWC  Weg ;ǀeƌsiegeltͿ ϱϱ  Ϭ  Ϭ
XXR a  ReiŶďestaŶd RoďiŶie ;AltďestaŶdͿ ϰϬϳ  ϴ  ϯϮϱϲ
GesaŵtfläĐhe  ϴϬϳϰ   
GESAMTFLÄCHENWERT ZielzustaŶd  ϵϰϮϭϲ
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ϲ. KoŶfliktaŶalyse 
ϲ.ϭ EiŶgriffe iŶ die FuŶktioŶs‐ uŶd LeistuŶgsfähigkeit des Naturhaushaltes 
DuƌĐh das geplaŶte VoƌhaďeŶ kaŶŶ die FuŶktioŶs‐ uŶd LeistuŶgsfähigkeit des Natuƌhaushaltes iŶ 
uŶteƌsĐhiedliĐheƌ Foƌŵ odeƌ EƌheďliĐhkeit ǀeƌäŶdeƌt ďzǁ. ďeeiŶtƌäĐhtigt ǁeƌdeŶ. 

FolgeŶde ŶegatiǀeŶ ŶaĐhhaltigeŶ uŶd/odeƌ eƌheďliĐheŶ ŶegatiǀeŶ AusǁiƌkuŶgeŶ des VoƌhaďeŶs 
siŶd ŵögliĐh:  

 Veƌlust ǀoŶ FläĐheŶ ŵit kƌautigeƌ VegetatioŶ soǁie ǀoŶ GehölzstƌuktuƌeŶ uŶd ‐fläĐheŶ 
 Veƌlust ǀoŶ uŶǀeƌsiegelteŶ FƌeifläĐheŶ ďzǁ. ihƌe VeƌsiegeluŶg iŶ deƌ RaŶdlage eiŶes 

ďesiedelteŶ BeƌeiĐhs uŶd eiŶe daŵit eiŶheƌgeheŶde BeeiŶtƌäĐhtiguŶg des 
Wasseƌhaushalts 

 BeeiŶtƌäĐhtiguŶg ǀoŶ BiotopfuŶktioŶeŶ duƌĐh EiŶsĐhƌäŶkuŶgeŶ odeƌ Veƌlust ǀoŶ 
LeďeŶsƌäuŵeŶ ďzǁ. Bƌut‐, Jagd‐ uŶd NahƌuŶgshaďitateŶ iŶsď. füƌ die AǀifauŶa 

 

ϲ.Ϯ EiŶgriffsǀerŵeiduŶg uŶd ‐ǀerŵiŶderuŶg 
EiŶe VeƌŵeiduŶg ǀoŶ EiŶgƌiffeŶ  ist  iŵ Zuge deƌ RealisieƌuŶg des VoƌhaďeŶs ŶiĐht ŵögliĐh. Zuƌ 
AŶlage deƌ WeiŶďaufläĐheŶ uŶd WegeŶ ist auf deŵ Aƌeal die RoduŶg ǀoŶ juŶgeŶ duƌĐh SukzessioŶ 
eŶtstaŶdeŶeŶ GehölzstƌuktuƌeŶ ;HGA a/ď, HED, HTA, XXR a/ďͿ soǁie die EŶtfeƌŶuŶg ǀoŶ kƌautigeƌ 
ausdaueƌŶdeƌ  RudeƌalǀegetatioŶ  ;URA/UDYͿ  eƌfoƌdeƌliĐh.  Iŵ  südliĐheŶ  uŶd  östliĐheŶ  Teil  des 
PlaŶgeďiets ŵüsseŶ hoĐhǁüĐhsige GehölzstƌuktuƌeŶ ;XXRa, XXS ĐͿ ďzǁ. solĐhe, die siĐh ŵittel‐ ďis 
laŶgfƌistig  zu  solĐheŶ  eŶtǁiĐkelŶ ǁüƌdeŶ,  geƌodet ǁeƌdeŶ. Nuƌ  daduƌĐh  kaŶŶ  die  ŶotǁeŶdige 
BesoŶŶuŶg deƌ WeiŶďaufläĐheŶ geǁähƌleistet ǁeƌdeŶ. 

HiŶsiĐhtliĐh  eiŶeƌ  ŵögliĐheŶ  BeeiŶtƌäĐhtiguŶg  deƌ  AǀifauŶa  ist  aŶzuŵeƌkeŶ,  dass  siĐh  iŶ  deƌ 
ŶäheƌeŶ UŵgeďuŶg  gƌoße  BƌaĐh‐  ďzǁ.  RudeƌalfläĐheŶ  uŶd GehölzďestäŶde  ďefiŶdeŶ, ǁas  eiŶ 
leiĐhtes AusǁeiĐheŶ deƌ kultuƌfolgeŶdeŶ AƌteŶ eƌŵögliĐht. Als ǁiĐhtige AusǁeiĐhfläĐheŶ gƌeŶzeŶ  

 iŵ NoƌdeŶ eiŶe sehƌ gƌoße Rudeƌal‐ uŶd BƌaĐhfläĐheŶ ;NussďauŵfeldͿ ŵit teilǁeise 
GehölzaufǁuĐhs,  

 iŵ WesteŶ eiŶ Ŷuƌ ŶoĐh ǁeŶig geŶutzteƌ GaƌageŶkoŵpleǆ ŵit zahlƌeiĐheŶ 
GehölzstƌuktuƌeŶ soǁie  

 iŵ NoƌdǁesteŶ eiŶe gƌößeƌeƌ BeƌeiĐh ŵit fläĐhigeŶ GehölzstƌuktuƌeŶ soǁie 
 iŵ SüdeŶ das paƌkähŶliĐh gestaltete Uŵfeld deƌ KiƌĐhe St. StephaŶie  

aŶ das PlaŶuŶgsgeďiet. 
Da die Gehölze eŶtspƌeĐheŶd des NatuƌsĐhutzgesetzes Ŷuƌ  iŶ deƌ WiŶteƌƌuhe geƌodet ǁeƌdeŶ, 
kaŶŶ  eiŶe  diƌekte  BeeiŶtƌäĐhtiguŶg  deƌ  PopulatioŶ  ďzǁ.  eiŶzelŶeƌ  IŶdiǀidueŶ  deƌ  AǀifauŶa 
ausgesĐhlosseŶ ǁeƌdeŶ.  NaĐh  §  ϯϯ  BNatSĐhG  ;ϱͿ  Aďs.  Ϯ  ist  es  ǀeƌďoteŶ,  Bäuŵe,  HeĐkeŶ  uŶd 
GeďüsĐhe iŶ deƌ Zeit zǁisĐheŶ deŵ Ϭϭ. Mäƌz uŶd deŵ ϯϬ. Septeŵďeƌ aďzusĐhŶeideŶ odeƌ auf deŶ 
StoĐk  zu  setzeŶ.  Dieses  ǁiƌd  ďei  deƌ  RealisieƌuŶg  des  VoƌhaďeŶs  eiŶgehalteŶ.  HiŶsiĐhtliĐh 
ďodeŶďƌüteŶdeƌ VogelaƌteŶ, deƌeŶ VoƌkoŵŵeŶ  iŵ PlaŶgeďiet ƌeĐht uŶǁahƌsĐheiŶliĐh  ist, ǁiƌd 
iŶsofeƌŶ  die  DuƌĐhfühƌuŶg  deƌ  UŵǁaŶdluŶg  ǀoŶ  FläĐheŶ  ŵit  kƌautigeƌ  VegetatioŶ  iŶ 
WeiŶďaufläĐheŶ ǀoƌ Mitte JuŶi ǀoƌgeseheŶ ist, eiŶe BegehuŶg uŶd VeƌhöƌeŶ duƌĐh faĐhkuŶdige 
PeƌsoŶeŶ ;z.B. OƌŶithologisĐhe AƌďeitsgeŵeiŶsĐhaft StƌeŶzfeldͿ eƌfolgeŶ. WeƌdeŶ daďei HiŶǁeise 
auf  das  VoƌkoŵŵeŶ  ǀoŶ  BodeŶďƌüteƌŶ  iŵ  PlaŶgeďiet  eƌŵittelt,  so  ǁeƌdeŶ  diese  AƌďeiteŶ 
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HoĐhsĐhule AŶhalt, BeƌŶďuƌg, iŵ Dezeŵďeƌ ϮϬϭϲ    ϭϰ 

fƌühesteŶs aď Mitte JuŶi duƌĐhgefühƌt, da daŶŶ die JuŶgeŶ deƌ ďodeŶďƌüteŶdeŶ Vögel ďeƌeits ihƌe 
Nesteƌ ǀeƌlasseŶ haďeŶ. 

EiŶe VeƌŵiŶdeƌuŶg deƌ BeeiŶtƌäĐhtiguŶg des Wasseƌhaushalts duƌĐh die AŶlage ǀoŶ WegeŶ ǁiƌd 
daduƌĐh eƌƌeiĐht, dass diese ŶiĐht ǀoll ǀeƌsiegelt ǁeƌdeŶ, soŶdeƌŶ die BefestiguŶg deƌ Wege als 
ǁasseƌgeďuŶdeŶ WegedeĐke odeƌ ŵit NatuƌsteiŶpflasteƌ eƌfolgt.  

Zuƌ  VeƌŵiŶdeƌuŶg  des  Veƌlustes  ǀoŶ  GehölzfläĐheŶ  ďei  gleiĐhzeitigeƌ  GeǁähƌleistuŶg  deƌ 
eƌfoƌdeƌliĐheŶ  BesoŶŶuŶg  deƌ  WeiŶďaufläĐheŶ  solleŶ  iŶsďesoŶdeƌe  deƌ  auf  FluƌstüĐk  ϯ/ϰ 
eǆistieƌeŶde juŶge ReiŶďestaŶd ;XXs ĐͿ üďeƌ ŵehƌeƌe Jahƌe sukzessiǀe zu eiŶeŵ GeďüsĐh tƌoĐkeŶ‐
ǁaƌŵeƌ StaŶdoƌte ;HTAͿ ŵit aussĐhließliĐh heiŵisĐheŶ AƌteŶ uŵgeǁaŶdelt ǁeƌdeŶ, ǁelĐhes eiŶe 
geƌiŶgeƌe WuĐhshöhe aufǁeist. 

 

ϲ.ϯ BeǁertuŶg der EiŶgriffe uŶd ErŵittluŶg des KoŵpeŶsatioŶsuŵfaŶgs 
Die  UŵsetzuŶg  deƌ  plaŶeƌisĐheŶ  VoƌgaďeŶ  ďzǁ.  die  RealisieƌuŶg  des  VoƌhaďeŶs  fühƌt 
üďeƌǁiegeŶd zu eiŶeƌ ŶeueŶ fläĐhigeŶ VeƌteiluŶg deƌ Biotop‐ uŶd NutzuŶgstǇpeŶ iŵ PlaŶgeďiet. 
Die NeuǀeƌteiluŶg ist iŵ PlaŶ Nƌ. Ϯ ;siehe AŶhaŶgͿ daƌgestellt. 

Zuƌ  BilaŶzieƌuŶg  des  EiŶgƌiffs  uŶd  EƌŵittluŶg  des  ggf.  zu  eƌďƌiŶgeŶdeŶ  KoŵpeŶsatioŶsďedaƌfs 
ǁeƌdeŶ  die  eƌŵittelteŶ  GesaŵtfläĐheŶǁeƌte  des  Ist‐  ďzǁ.  AusgaŶgszustaŶdes  uŶd  des 
ZielzustaŶdes  gegeŶüďeƌgestellt  ;siehe  Taďelle  ϯͿ.  Daďei  ǁiƌd  deƌ  GesaŵtfläĐheŶǁeƌt  des 
PlaŶuŶgs‐  ďzǁ.  ZielzustaŶdes  ǀoŶ  deŵ  GesaŵtfläĐheŶǁeƌt  Ist‐  ďzǁ.  AusgaŶgszustaŶdes 
suďtƌahieƌt.  Eƌgiďt  siĐh  daƌauf  füƌ  die  GesaŵtďilaŶz  eiŶ  Ŷegatiǀeƌ  Weƌt  ďesteht  eiŶ 
KoŵpeŶsatioŶsdefizit,  dass  duƌĐh  eŶtspƌeĐheŶde MaßŶahŵeŶ  auszugleiĐheŶ  ist. Wiƌd  füƌ  die 
GesaŵtďilaŶz eiŶ positiǀeƌ Weƌt eƌŵittelt, ďesteht eiŶ KoŵpeŶsatioŶsüďeƌsĐhuss ďzǁ. es ist ǀoŶ 
eiŶeƌ AufǁeƌtuŶg des Aƌeals auszugeheŶ.  

 

Taďelle ϯ: GesaŵtďilaŶz 

GESAMTFLÄCHENWERT Ist‐/AusgaŶgszustaŶd       ϴϭϳϰϳ 
GESAMTFLÄCHENWERT PlaŶuŶgs‐/ZielzustaŶd ϵϰϮϭϲ 
GESAMTBILANZ  ϭϮϰϲϵ 
 
Die  EƌŵittluŶg  deƌ  GesaŵtďilaŶz  eƌgiďt  eiŶ  KoŵpeŶsatioŶsüďeƌsĐhuss  ǀoŶ  iŶsgesaŵt  ϭϮ.ϰϲϵ 
PuŶkteŶ. Dies ďedeutet, dass ďei deƌ RealisieƌuŶg des VoƌhaďeŶs eŶtspƌeĐheŶd deƌ ǀoƌliegeŶdeŶ 
PlaŶuŶg keiŶe ǁeiteƌeŶ KoŵpeŶsatioŶsŵaßŶahŵeŶ eƌďƌaĐht ǁeƌdeŶ ŵüsseŶ. Vielŵehƌ ǁüƌde 
duƌĐh die UŵŶutzuŶg uŶd UŵgestaltuŶg des Aƌeals iŵ Zuge deƌ RealisieƌuŶg des VoƌhaďeŶs eiŶ 
KoŵpeŶsatioŶsüďeƌsĐhuss  eƌƌeiĐht  ǁeƌdeŶ.  Hieƌ  ist  zu  pƌüfeŶ  iŶǁieǁeit  dieseƌ 
KoŵpeŶsatioŶsüďeƌsĐhuss  deŵ  VoƌhaďeŶtƌägeƌ  geŵäß  deƌ  „ÖkokoŶteŶ"‐RegeluŶgeŶ  iŵ 
NatuƌsĐhutzgesetz des LaŶdes SaĐhseŶ AŶhalt ;§ ϵ NatSĐhG LSAͿ aŶgeƌeĐhŶet ǁeƌdeŶ kaŶŶ. 

Die  positiǀe BilaŶz  hiŶsiĐhtliĐh des  aus  deƌ RealisieƌuŶg des VoƌhaďeŶs  ƌesultieƌeŶ  EiŶgƌiffs  ist 
iŶsďesoŶdeƌe duƌĐh die EŶtsiegeluŶg ďisheƌ ǀeƌsiegelteƌ FläĐheŶ ;BS ďͿ ďzǁ. deƌ BeseitiguŶg ǀoŶ 
fläĐhig eiŶplaŶieƌteŶ BausĐhutt  ;BXͿ uŶd daŵit eiŶeƌ ǁeitgeheŶd ǀeƌsiegelteŶ FläĐhe ;iŶsď. auf 
FluƌstüĐk ϯͿ zuƌüĐkzufühƌeŶ. DaduƌĐh ǁeƌdeŶ gleiĐhzeitig deƌ Veƌlust deƌ BodeŶfuŶktioŶ uŶd die 
BeeiŶtƌäĐhtiguŶg des Wasseƌhaushalts iŵ Zuge deƌ AŶlage Ŷeueƌ Wege ;VWBͿ ausgegliĐheŶ.  
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WeiteƌhiŶ  solleŶ  iŵ  PlaŶgeďiet  ǀoƌhaŶdeŶe  BiotopstƌuktuƌeŶ  ǁie  Beete/RaďatteŶ  ;PYAͿ  odeƌ 
RudeƌalǀegetatioŶ ;URAͿ duƌĐh eiŶe gezielte Pflege uŶd/odeƌ NeuaŶlage aufgeǁeƌtet ǁeƌdeŶ. Das 
ǁiƌd  eiŶeƌseits  duƌĐh  die  AŶsaat  aƌteŶƌeiĐheƌ  kƌautigeƌ  VegetatioŶ  ;GMA/GMYͿ  duƌĐh 
Regiosaatgut odeƌ die NeuaŶlage ǀoŶ fläĐhigeŶ GehölzstƌuktuƌeŶ ;HTAͿ duƌĐh die NeupflaŶzuŶg 
ǀoŶ  staŶdoƌtgeƌeĐhteŶ  StƌauĐhaƌteŶ  ;Beƌďeƌis  ǀulgaƌis,  CotoŶeasteƌ  iŶtegeƌƌiŵus,  Ligustƌuŵ 
ǀulgaƌe,  PƌuŶus  spiŶosa,  Rosa  ĐaŶiŶa  agg.,  Rosa  Đaesia  agg.,  Rosa  ĐoƌǇŵďifeƌa  agg.,  Rosa 
ƌuďigiŶosa,  Rosa  elliptiĐa,  Rosa  ŵiĐƌaŶtha,  Rosa  ǀillosa  agg.,  Rosa  duŵalis  etĐ.Ϳ  eƌfolgeŶ.  Iŵ 
südliĐheŶ  BeƌeiĐh  des  PlaŶgeďiets  ist  duƌĐh  die  EŶtfeƌŶuŶg  deƌ  RoďiŶieŶ  ďzǁ.  des 
RoďiŶieŶjuŶgaufǁuĐhses  uŶd  eiŶeƌ  geplaŶteŶ  geƌiŶgfügigeŶ NeuŵodellieƌuŶg  des HaŶges, ŵit 
deƌ  ggf.  eiŶ Aďtƌag  ŶähƌstoffƌeiĐheŶ OďeƌďodeŶs  eiŶheƌgeht,  die  EtaďlieƌuŶg ǁäƌŵelieďeŶdeŶ 
StaudeŶgesellsĐhafteŶ ;Kalk‐ odeƌ SteppeŶ‐MageƌƌaseŶ / HalďtƌoĐkeŶƌaseŶͿ ŵögliĐh. 

Als zusätzliĐheƌ positiǀeƌ Aspekte, deƌ ŵit deƌ NeugestaltuŶg ďzǁ. UŵŶutzuŶg des PlaŶgeďiets iŵ 
Zuge  deƌ  RealisieƌuŶg  des  geplaŶteŶ  VoƌhaďeŶs  eiŶheƌgeheŶ  ǁüƌde  uŶd  siĐh  ŶiĐht  iŶ  deƌ 
BilaŶzieƌuŶg  ǁiedeƌspiegelŶ,  ist  iŶ  VeƌďiŶduŶg  ŵit  deƌ  EƌhaltuŶg  uŶd  NeuaŶlage  ǀoŶ 
BƌuĐhsteiŶŵaueƌŶ soǁie FläĐheŶ ŵit tƌoĐkeŶheits‐ uŶd ǁäƌŵelieďeŶdeƌ kƌautigeƌ VegetatioŶ die 
SĐhaffuŶg uŶd VeƌďesseƌuŶg ǀoŶ LeďeŶsƌäuŵeŶ füƌ zahlƌeiĐhe ReptilieŶ‐ uŶd  IŶsekteŶaƌteŶ zu 
eƌǁähŶeŶ.  

 

ϳ. ZusaŵŵeŶfassuŶg 
Deƌ  ǀoƌliegeŶde  LaŶdsĐhaftspflegeƌisĐhe  FaĐhďeitƌag  zuŵ  VoƌhaďeŶ  „AŶlage  eiŶes 
DeŵoŶstƌatioŶs‐  uŶd  LehƌǁeiŶďeƌges  iŵ  Stadtteil  Waldau  deƌ  Stadt  BeƌŶďuƌg“  uŵfasst  die 
BeuƌteiluŶg  deƌ  duƌĐh  das  VoƌhaďeŶ  zu  eƌǁaƌteŶdeŶ  EiŶgƌiffe  iŶ  Natuƌ  uŶd  LaŶdsĐhaft,  eiŶe 
BeǁeƌtuŶg des EiŶgƌiffs iŶkl. deƌ DaƌstelluŶg ǀoŶ MaßŶahŵeŶ zu seiŶeƌ VeƌŵiŶdeƌuŶg soǁie eiŶe 
BilaŶzieƌuŶg des EiŶgƌiff uŶd deƌ KoŵpeŶsatioŶ.  

DuƌĐh das geplaŶte VoƌhaďeŶ ǁiƌd die Biotop‐ uŶd NutzuŶgsstƌuktuƌ iŵ üďeƌǁiegeŶdeŶ Teil des 
PlaŶgeďiets  ǀeƌäŶdeƌt.  Die  EiŶgƌiffsďilaŶzieƌuŶg  fühƌte  zu  deŵ  EƌgeďŶis,  dass  duƌĐh  die 
RealisieƌuŶg  des  VoƌhaďeŶs,  d.h.  deƌ  HeƌstelluŶg  des  ZielzustaŶds  ďzǁ.  deƌ  Biotop‐  uŶd 
NutzuŶgsstƌuktuƌ geŵäß PlaŶ‐Nƌ. Ϯ, eiŶe positiǀe BilaŶz eƌzielt ǁiƌd uŶd soŵit iŵ PlaŶgeďiet die 
FuŶktioŶs‐ uŶd LeistuŶgsfähigkeit des Natuƌhaushaltes aufgeǁeƌtet uŶd ǀeƌďesseƌt ǁiƌd. 
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AŶhaŶg  
PlaŶ Nƌ. ϭ  Aktuelleƌ Auszug aus deŵ AŵtliĐheŶ LiegeŶsĐhaftskatasteƌ ;ALKͿ 

PlaŶ Nƌ. Ϯ  BestaŶdsplaŶ deƌ Biotop‐ uŶd NutzuŶgstǇpeŶ

PlaŶ Nƌ. ϯ  VoƌhaďeŶ‐ ďzǁ. ZielplaŶ deƌ Biotop‐ uŶd NutzuŶgstǇpeŶ

   

 









 
Anlage 2:  Weinberg „Waladala“, Gesamtentwurf (01/2018) 

 


